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Mit der Ausführung der vorliegenden kleinen Arbeit, welche
ursprünglich für das 25jährige Jubiläum des nationalökonomi­
schen und statistischen Seminars (Begründer und Leiter: Prof. 
Béla Földes) an der konigl. ungarischen Universität zu Buda­
pest geschrieben wurde, wollte ich zugleich einer anderen, be­
reits früher übernommenen Verpflichtung wenigstens theil­
weise -— nachkomm en. In meinem Werke: «Die elementaren Er­
scheinungen des wirtschaftlichen Lebens», erstrecke ich mich 
nämlich fast über das ganze Gebiet des theoretischen Theiles, 
der Volkswirtschaftslehre. Die Fragen der Einkommenvertheilung 
hingegen blieben dort unerwähnt. Vorliegende Arbeit sucht nun 
auf der dort erörterten Grundlage Anhaltspunkte zur Untersu­
chung der Erscheinungen der Einkommenvertheilung zu geben. 
Insofern bildet diese kleine Studie gewissermassen eine Ergän­
zung des erwähnten Werkes, ohne jedoch cs beanspruchen zu 
wollen, mit demselben eine systematische und vollständige Be­
arbeitung des theoretischen Theiles der Volkswirtschaftslehre zu 
bilden.

Die Arbeit zerfällt in zwei Theile. Der eine beschäftigt 
sich mit der Frage des Einwirkens des wirtschaftlichen Momentes 
auf das Recht, der andere hingegen mit derjenigen des Ein­
wirkens des Rechtes auf das Wirtschaftliche. Die erste Frage 
wird eben nur gestreift, die andere eingehender behände11, denn 
da strebe ich an eine Grundlage für eine meines Erachtens nach 
wichtige Erklärung des Vertheilungsp’roblems zu finden. In 
diesem Theile nehme ich Bezug auf einige bedeutende Ergeb­
nisse der deutschen Wissenschaft. Dies erkläre das Erscheinen 
der Schrift in deutscher Sprache.



ß

I.

Bei unserem heutigen sozialen Wirtscliatfslebeh vertheilt 
sich der ganze Ertrag dieser Sozialwirtschaft als Grundrente, 
Kapitalzins, Arbeitslohn und Unternehmergewinn unter die a¡m 
Wirtschaftsleben betheiligten, die Glieder der menschlichen Ge­
sellschaft bildenden Privatwirtschaften.

Indem wir darauf hin weisen, stellen wir keine axioma- 
tisclic Wahrheit an die Spitze unserer Zeilen, sondern be­
ton en bl os eine Thalsache, welche in Anbetracht unserer sozial- 
wirtschaftlichen Zustände von jeder volkswirtschaftlichen Rich­
tung anerkannt wird.

Wir behaupten damit keineswegs, dass jede, heute beste­
hende sozialökonomische und wirtschaftspo!i tische Richtung diese 
Art der Einkommenvertlicilung billige. Das eine können wir aber 
mit Nachdruck hervorheben, dass diese Thatsache der Vertliei- 
lung des sozialen Einkommens bei der heutigen Einrichtung des 
Wirtschaftslebens in gleicher Weise vom Sozialismus und des­
sen sämmtlichen Richtungen, wie auch von der extremsten 
individuell-liberalen sozialökonomischen und wirtschaftspoliti­
schen Auffassung als eine Wahrheit anerkannt wird.

Freilich erlitt die Theorie der Einkominenverthcilung grosse
Veränderungen. Die Lehre hat sich, selbst erst von der «wages- 
profit-ren(» Theorie der englischen Klassiker gerechnet, vielfach 
entwickelt.1) Der primitiven Verl hei iungslhcorie Smiths2) gegen­
über weist Ricardos Vertheilungslehre2) schon sehr bedeutende 
Fortschritte auf. Doch musste auch Ricardos G rundí ententheorie, 

anderem abgesehen, Cairn es’ Verbesserungen4) erdulden undvon
der Rentenlehre v. Tinmens5) weichen, welche dieselbe aus 
der günstigen Lage erklärt. Ja sie musste sogar einer Auffassung 
Platz machen, welche die Rentenerscheinung verallgemeinert. (Föl-

J) Ucber die interessanteste Epoche dieser Entwicklung schreibt Cannan 
in seinem Werke : «History of the Theories of Production and Distrubution 
in English Political Economy from 1776 to 1848.» London, 1903. II. ed.

2) Wealth of Nations, Book I., Chapter 6.
3) Principles of Political Economy and Taxation Third, ed. London, 

1821, besonders die Abschnitte II—VI. und XXL Vergleiche übrig. Pikier: 
Ricardo’s Bedeutung in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre, seine Theorie 
über Wertli und Vertheilung. Budapest, 1885. (Ungarisch ) Dritter Tbeil. 
Seite 141—190.

4) Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded. 
Ncwyork, 1874. Hauptsächlich aber Charakter and Logical Method of Poli- 
cal Economy, London, 1875.

5) Der i soli rte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalöko­
nomie. 3. Aufl., IX. v. H. Schuhmacher-Zarchlin. Berlin. 1875.
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des/’) Marshall.7) Die englische Theorie, betreffend den »natür­
lichen« Lohn, wurde durch Thüuens bekannte mathematische For­
mel8) und später durch Senior9) und J. Stuart Mills10) Lohn- 
fundtheonie11) verändert. Gegenüber wieder der Auffassung des 
Sozialismus bezüglich des Arbeitslohnes, welche die bis 
jetzt erwähnten Erklärungen insgesammt verwirft, steht die 
unsichere Arbeitslohntheorie unserer heutigen Wirtschaftslehre. 
Böhm-Bawerk führt uns eine unabsehbare Reihe von Kapital­
zinstheorien vor von den Schriften der Kirchenväter angefan­
gen bis auf seine eigene «Zeit»-theorie.12) Den Gewinn des Un­
ternehmers als eigenartige wirtschaftliche Erscheinung scheidet 
erst die neuere Wissenschaft aus der Masse des Einkommens 
aus, welche durch die englischen Klassiker bloss in drei Theile 
zerlegt, untersucht13) wurde.

Wir bemerken aber nicht bloss diese, in chronologischer 
Reihe aufeinanderfolgende Entwickelung in den Lehren über die 
einzelnen Einkommenzweige. Selbst zu gleicher Zeit, neben ein­
ander entstehen entgegengesetzte Auffassungen über dieselben 
Fragen der Einkommenvertheilung. Wir haben zu einer Zeit die

6) »Die Renlunerscheinung ist, wie wir gesehen haben, nicht eine aus­
schliessliche Eigentümlichkeit des Bodens, sondern sie tritt auch hei andern 
l'roduktionsfaktoren auf.« Soziale Qekonomik, 1. Band, 3. Aufl. Budapest, 1901. 
Seile 411. (Ungarisch.)

7) On Rent, Economic Journal, March, 1003. Principles of Economies, 
V'ol. I. Third ed. London, 1895: situation rent. (S. 494—ñ), composite rent 
(498—9.), consumers rent (200—7.), producers surplus or rent (217.).

8) Die erste Auflage seines bereits erwähnten Werkes erschien in
Rostock, 1826.

9) Lectures on the Rate of Wages, delivered before the University 
of Oxford in Easter Term. 1830.

10) Principles of Political Economy, 1818. Book II. Chap. 11: »Wages, 
then, depend (später: mainly) upon the demand and supply of labour;...«

n) Diese Theorie übrigens, welche gewöhnlich mit Mill’s Namen in 
Verbindung gebracht wird, ist wahrscheinlich eben so wenig sein, wie Seniors 
geistiges Eigenthum. Von 1820—1870 war in der englischen Volkswirtschafts­
lehre in der Arbeitslohn frage mit verschiedenen Nuancen (ausser den erwähn­
ten vorzugsweise noch Bentham, James Mill, Me. Culloch, etc.) die Lohn- 
fundiheorie herrschend. Siehe: C annan, cit. W.

12) Böhm-Bawerk: Kapital und Kapitalzins, I. Geschichte und Kritik 
der Kapitalzinstheorien. 2. Auflage, Innsbruck, 1900.

13) Die englische Volkswirtschaftslehre blieb unter dem Einflüsse Ri­
cardo’s lange dieser Dreitheilung treu. In Beziehung auf das Einkommen 
bestand früher zwischen einem Theile der deutschen und den englischen 
Schriftstellern eine gewisse Differenz. Heute ist dieser Unterschied in Folge 
des wirkenden Einflusses der Deutschen auf die Engländer grössten Theils 
verschwunden. Siehe z. B. Marshall, cit. W.
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schroffe Opposition gegen die Grundrentenlehre Ricardos14) ge­
sehen und sehen sie auch heute gegen die verallgemeinernde15) 
Auffassung der Rentenerscheinung gerichtet. Auf die wesentlich 
abweichende Arbeitslohn théorie des Socialismos im Gegensätze 
zur Auffassung der »bürgerlichen« Volkswirtschaftslehre wurde 
bereits hingewiesen. Die ökonomischen Gesetze des Kapitalzinses, 
sowie des Untermdimergewinnes werden heute auf ebenso viele 
Arten erklärt, als sich Schriftsteller damit befassen. Mit einem 
Worte, wir finden auch heule über die wirtschaftliche Natur 
der Erscheinungen auf dem Gebiete der Einkommenvertheilung 
die verschiedensten Auffassungen sich gegenüberstehen.

Trotzdem können wir aber wiederholen, dass die That- 
sache, dass die einzelnen Privatwirtschaften an dem Etirage der 
Produktion, bei der heutigen Einrichtung der Gesellschaft, in 
der Form von Grundrente, Kapitalzins, Arbeitslohn und Ent­
lohnung der Unternehmungsfälligkeit sich betheiligen, allgemein 
anerkannt wird.

Insofern bei der relativen Natur sämmtlicher bestehenden 
Dinge von Wahrheit überhaupt die Rede sein kann, können wir 
diese allgemein anerkannte Thatsache, eben ihrer allgemeinen 
Anerkennung zufolge, als eine über allen Zweifel stehende Wahr­
heit unserer Wissenschaft betrachten. Und gerade auf einem Ge­
biete, wo, — wie dies auch auf dem Gebiete der Volkswirtschafts­
lehre der Fall ist — wir so wenig vorfinden, was als festgesetzte 
Wahrheit; angenommen werden kann, kann selbst die einmüthige 
Anerkennung einer solchen, auf den ersten Augenblick nicht viel­
sagenden Wahrheit als ein Schritt zur richtigen Erkenntniss des 
Wesens der Sache gelten.

Abgesehen also davon, dass es heute wohl mancher leng 
neu wird, dass die jetzige Art und Weise der Einkommenver­
theil ung zu Gunsten der ganzen Gesellschaft diene, so wird 
doch auf die Frage :

ist es wahr, dass sich der Ertrag der sozialen Produk­
tion als Grundrente, Kapitalzins, Arbeitslohn und Unternehnier- 
gewinn unter die verschiedenen Gesellschaftsklassen vertheilt?

jeder einstimmig bejahend antworten.
Und warum muss die Antwort auf diese Frage mit so 

übereinklingender Bestimmtheit lauten? Deshalb, weil cs jeder,

u) Als Beispiel berufe ich mich bloss auf die bekannte Theorie von 
C a r e y. Principles of Social Science, 1858—59.

15) Grenzwerthschule : Henger, Böhm-Bawerk, W i e s e r. Oder 
in Ungarn Láng: System der Volkswirtsehaftswissenschaft, I. Theorie der 
Volkswirtschaft. Budapest, 1882. Seite 200—211. (Ungarisch.)
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und zwar eben auf den ersten Blick sieht, dass bei der heutigen 
Einrichtung des sozialen Wirtschaftslebens der Bodenbesitzerund 
der Kapitaleigenthümer aus dem in seinem Besitze stehenden 
und mit produktiver Eigenschaft ausgestatteten Gütervorrathe ein 
Einkommen bezieht, und auch weil cs einleuchtet, dass der Ar 
beiter, ebenso wie der Unternehmer aus dem Erfolge 
körperlichen, beziehungsweise intellektuellen Arbeit ebenfalls 
Nutzen zieht, entsprechend jener, sein Eigentlmm bildenden po­
tentialen Prodüktionsencrgie, mit welcher, und von welchem Zeit­
punkte an er mit derselben am sozialen Produktionsverlaufe Ih'eil- 
genommen hat. Ihr Nutzen wird umso grösser sein, je grössere 
Anerkennung sic hiebiei ihrer Energie zu sichern wussten.

Diese Begründung, welche eben die einzige ist, mit wel­
cher die Wahrheit der oben genannten Behauptung sozusagen 
handgreiflich bewiesen werden kann, veranlasst zu weiterem 
Denken.

seiner

Womit haben wir eigentlich argumentirt? Mit einer offen­
baren Thatsache. Mit der heutigen Rechtsordnung unserer Ge­
sellschaft, der zufolge heute der Boden, das Kapital, die Arbeits­
und Unternehmerfähigkeit das Privateigenthum einzelner Indi­
viduen bildet, die nur in dem Falle dies, ihr Eigenthum in den 
Verlauf der sozialen Produktion gelangen zu lassen geneigt sind, 
wenn sie dafür, ebenfalls unter dem Schutze der heutigen 
Rechtsordnung, an dem Erfolge der Produktion betheiligt wer­
den. Die Möglichkeit dieser Betheiligung läge dem entsprechend 
in der heute bestehenden Rechtsordnung. Dieselbe RechtsordL 
nung wäre ¿liso jenes sozial ökonomische Moment, welches die 
Vertheilung des sozialen Einkommens nach den verschiedenen 
Einkommenszweigen möglich machte und den ganzen Verthei- 
lungsprozess hervorbrachte. Was übrigens, wenn nicht diese? 
Vielleicht ein Wirtschaftsgesetz ? Etwa eines von denen, welche 
die Entwickelung der einzelnen und demnach bereits vertheilten 
Einkommenzweige wirtschaftlich, d. h. quantitativ regeln, und 
auf diese Weise auf das Maass der einzelnen Einkohimenzweige 
von Einfluss sein können? Wie beispielsweise das Gesetz der 
abnehmenden oder steigenden Ertragsfähigkeit, das der Wechsel­
wirkung von Nachfrage und Angebot, oder das der Preisbildung?

Mit dieser Frage sind wir bei dem verhältnissmässig we­
nig behandelten und noch viel weniger gelösten Problem an ge­
langt, das die Sözialökonomen zwar bei der Behandlung einer! 
jeden Einkommenfrage berühren, ohne sich jedoch mit demsel­
ben — wie dies uns wenigstens scheinen will — seiner V ich-
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tigkeit entsprechend genug zu beschäftigen, von welcher Art 
nämlich der Zusammenhang ist, welcher zwischen der geschaf­
fenen Rechtsordnung der jeweiligen Gesellschaft und dem Wirt­
schaftsleben derselben bestehen muss.

Unsere Frage lautet, präzis ausgedrückt, folgendermassen : 
Bringt etwa die Rechtsordnung im Gewebe des Wirtschaftslebens 
solche Ergebnisse hervor, welche von sich selbst, in Folge der 
ursprünglichen elementaren Wirtschaftsgesefze des 
schaftlichen Lebens nicht auftreten würden?

sozialwirt-

Mit dem Verhältnisse zwischen Rechtsordnung und Wirt­
schaftsleben einer Gesellschaft, wie auch mit der Frage der ge­
genseitigen Beeinflussung dieser beiden sozialen Produkte, hat 
sich hishei am meisten der Sozialismus beschäftigt. Aber mit 
Ausnahme des einzigen Rodbertus, nicht in Verbindung mit 
seinen l ntersuchungen betreffend die Einkonimenvertheilung. 
Der wissenschaftliche Sozialismus, und besonders Marx, sticht 
ja eben bei der zergliedernden Untersuchung des heutigen Ver­
theil ungsprozesses mit haarspaltender Kleinlichkeit darauf hin, 
jene fehlerhaften Auswüchse des wirtschaftlichen Lebens 
Licht zu ziehen, welche als rein wirtschaftliche Ursachen die 
krankhaften Erscheinungen der heutigen Einkommenvertheilung 
wieder als rein wirtschaftliche Ergebnisse hervorhringen. Der 
wissenschaftliche Sozialismus will die un hallbare Art des Ein­
kommen vertheilungsprozesses der heutigen Gesellschaft aus der 
Gesetzmässigkeit des wirtschaftlichen Lebens nachweisen. Als 
auf ein Beispiel berufe ich mich nur auf die wohlbekannte Mehr- 
werththeorie.16) Der wissenschaftliche Sozialismus hat die Frage 
des Verhältnisses zwischen Recht und Wirtschaft, wie auch die 
der Wechselwirkung derselben dort zuerst ins Auge gefasst und 
dort auf eine interessante Weise beleuchtet, wo er durch dio 
eigentümliche sozialphilosophische Anschauung einer seiner 
Richtungen, durch die sogenannte materialistische Geschichts­
auffassung, wie diese sozial- und geschichtsphilosophische Welt­
anschauung von Engels zuerst genannt wird, die Entfaltung des 
ganzen sozialen Lebens, der sozialen Einrichtungen, also auch 
die Entwickelung der jeweiligen Rechtsordnung aus den wirt­
schaftlichen Forderungen der Gesellschaft erklärt, beziehungs­
weise sie auf dieselben zurückführt.

Der Kathedersozialismus, nicht gebunden durch das De­

ans

16) Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. I. Band. Hamburg, 
1890. Dritter—fünfter Abschnitt, Seite 139—496.
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streben, die Unhaltbarkeit der heutigen Einkommenvertheilung 
der Gesetzmässigkeit des Wirtschaftslebens zu erklären, istaus

in Fragen der Einkommenvertheilung, hauptsächlich in der Auf­
deckung des Verhältnisses, welches zwischen dem Wirtschafts­
leben, von unserem Standpunkte aus betrachtet also besonders 
zwischen den Erscheinungen der Einkommenvertheilung und der 
jeweiligen Rechtsordnung besteht, weiter gelangt. Adolf Wag- 

wie auch sein Meister Rodbertus, unterscheiden bekarmt-ner,
lieh selbst beim Rcgriffe des Kapitals, wie auch bei der Er­
klärung des ganzen Vertheilungsprozesses zwei Gesichtspunkte, 
den rein wirtschaftlichen und den historisch-rechtlichen.17) Für 
sie gilt das Kapital in gewisser Hinsicht als wirtschaftlicher Be­
griff, in anderer Hinsicht wieder (wo z. B. Wagner das Kapital 
als Rentenfonds betrachtet) als eine bloss historisch-rechtliche 
Kategorie. Wogegen das Kapital bei Marx z. B. wenn auch nicht 
ausgesprochen, aber dennoch wesentlich immer eine histoiisch- 
ökonomische Kategorie bildet. Man pflegt dies so auszudrücken, 
dass Marx anstatt das Sozialkapital stets nur das Privatkapital
erblickt.18)

Der wissenschaftliche Sozialismus hat durch seine mate­
rialistische Geschichtsauffassung die eine Seite unserer Frage 
auf eine sehr interessante Weise beleuchtet, und zwar jene Seile, 
die uns zeigt, welche Wirkung die Erscheinungen des wirtschaft­
lichen Lebens auf die Entfaltung der sozialen Rechtsordnung 
ausübten. Der Kathedersozialismus dagegen hat, als er sich bei 
der Untersuchung der wirtschaftlichen Erscheinungen auf den

n) Grundlegung der politischen Oekonomie. Dritte Auflage. Erster Theil. 
Erster Halbband. Leipzig, 1892. Seite 306—320 und Zweiter Halbband. Seite 
069—675. In jedem Werke von R o <1 b e r t u s finden wir diese Zweitheilung 
des Kapitalbegriffes. So schon in seinem Werke : 
staatswirtschaftlichen Zustände, in seinen an Kirchmann gerichteten Brie­
fen, besonders im vierten, welcher den Titel: Das Kapital führt. (Berlin, 
1884.) Knies bekennt sich gleichfalls zu dieser Unterscheidung der Begriffe 
im ersten Theile seines Werkes: Geld und Kredit. (1. Abschnitt.) Mit Recht 
sagt Wagner (Cit. W. : II. Bd. Seite 280.): «In der früheren National­
ökonomie fehlte diese Unterscheidung im Wesentlichen, was den nachtheilig- 
sten Einfluss ausgeübt hat.» Ebenso weist er darauf hin, dass die eisten 
Anfänge des Bestrebens, welches innerhalb des Kapitalbegriffes Unterschiede 
machen will, schon bei Lauderdale zu finden sind: Inquiry into the 
Nature and Origin of Public Wealth. Edinburgh, 1804. Interessant wird

Block angegriffen in

Zur Erkenntniss unserer

die Begriffstheilung Wagners und Rodbertus’ 
seinem Werke : Les progrès de Ja science économique depuis Adam Smith, 
2c. éd. Paris, 1897. 1. Band. Seite 456—458 und 470—471.

1S) Siehe Wagner: Grundlegung der politischen Oekonomie. Dritte 
Auflage. Zweiter Theil. Volkswirtschaft und Recht, besonders Vermögensrecht.

von

Leipzig, 1894. Seite 285—289.
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obenerwähnten, getrennten zweifachen Standpunkt stellte, das 
Erbe Rodbertus’ weiter auslegend, die Frage berührt, von wel­
cher Wirkung die jeweilige Rechtsordnung auf die weitere Ent­
wickelung des Wirtschaftslebens sei. Doch wies er nur neben­
bei und zufällig hin auf die weitere Untersuchung der Frage in 
dieser Richtung.

Im Nachfolgenden haben wir die Absicht, das Verliältniss 
zwischen dem Wirtschaftsleben der Gesellschaft und der Rechts­
ordnung derselben zu einander näher zu untersuchen. In erster 
Reihe betrachten wir die Wirkung, die das Wirtschaftsleben auf 
die Rechtsordnung ausübt. Obgleich hier nur schon bekannte 
Lehren kritisch geprüft werden können, wird es — meines Er­
achtens — ¡dennoch von Interesse sein, auch diese Seite un­
serer Frage näher kennen zu lernen. Eine der wichtigsten En 
scheinungen des Wirtschaftslebens, deren Kenntniss das Verste­
hen des wahren Wesens der Erscheinung nur mehr erleichtert, 
ist die Wirkung, durch welche die wirtschaftliche Erscheinung 
die äussere Ordnung des sozialen Zusammenwirkens, also die 
Rechtsordnung heranbildet, oder mindestens zur Entfaltung die­
ser Ordnung beiträgt. Ich bezeichne diese Wirkung als eine 
wichtige Aeusserung, durch deren Prüfung die Erkenntniss des 
W esens der wirtschaftlichen Erscheinung möglich wird. Sie zeigt 
uns nämlich, auf welche Weise ein unwillkürliches Sozialpro­
dukt, wie die wirtschaftliche Erscheinung Veränderungen in der 
Gesellschaftsordnung hervorbring!, oder wenigstens hervorbrin­
gen kann, durch welche Veränderungen dann die wirtschaftliche 
Erscheinung später zurückwirkend, — da diese Veränderungen 
auch auf die fernere Entwickelung des Wirtschaftslebens ein­
wirken können, — durch das von ihr geschaffene Recht auch 
sich selbst zu regül iren anstrebt.

Nach der Erörterung dieser Frage übergehen wir zur Un­
tersuchung der Einwirkung, durch welche die jeweilige Rechts­
ordnung, die Gesammtheit der RechtsVegeln, also der Reclrtszu- 
sland, in die Leitung des Wirtschaftslebens eingreift. Bei die­
ser Frage werden wir etwas länger verweilen. Dieses Verliältniss 
wird nämlich — wenigstens in dieser Form und mit dieser Absicht 
— seltener zum Gegenstände einer Untersuchung gemacht, und 
wie wir sehen werden, forschen wir hier, während der Unter­
suchung der als sekundäre Erscheinungen bezeichenbaren19)

lil) Der Leser wird später (IV.) sehen, dass zur Ausscheidung der 
»sekundären« Phänomene aus der Reihe der wirtschaftlichen Erscheinungen 
eben jene Wirkung Anlass bot, durch welche die Rechtsordnung das Wirt­
schaftsleben weiter gestaltet.
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wirtschaftlichen Phänomene und während der Analyse ihrer Na­
tur nach solchen Grundlagen, auf welche sich die Volkswirtschafts­
lehre in der Hoffnung fruchtbringender Untersuchungen auch ge­
genüber dein wegen der hier sich geltend machenden rechtlichen 
Einwirkungen wohl schwerer eindringbarem Gewebe des V irt- 
schaftslehens mit einer gewissen grösseren Sicherheit stützen 
kann.

II.

Von den Schriftstellern, welche die Fragen zwischen Wirt­
schaft und Recht berühren, wird gewöhnlich als eine Thatsache, 
die des näheren Beweises gar nicht bedürfe, hervorgehoben, dass 
zwischen dem jeweiligen wirtschaftlichen Leben und der jewei­
lig bestehenden Rechtsordnung ein gewisser Zusammenhang be­
steht. So wird dies heutzutage in gleicher Weise von Histori­
kern, Staats, und Rechtsphilosophen, wie auch von National­
ökonomen verkündet, ohne dass wir sie deshalb kurzweg für
Materialisten halten würden.

Die Richtigkeit dieser Behauptung pflegt kurz und ohne 
Unrecht damit begründet zu werden, (hiss beide, also ebenso 
das Wirtschaftsleben als auch die Rechtsordnung, welche die 
zwischen einander bestehenden Beziehungen der in Gesellschaft 
lebenden Menschen regelt, gesellschaftliche Produkte sind. Dies 
wieder ist eine Begründung, die auch von denen gerne benützt 
wird und benützt werden kann, die im übrigen nichts mit der 
sogenannten organischen Schule gemein haben wollen. Und wir 
finden wirklich, ohne mit den übertriebenen Folgerungen undi
Analogien der organischen Schule einverstanden sein zu müs­

in der organischen Verknüpfung der Theilerscheinungen dessen,
sozialen Lebens eine sehr deutlich erläuternde Thatsache auch

Erklärung vieler sozialer Erscheinungen, so beispielsweisezur
gleich zui Erklärung des Zusammenhanges zwischen den Er­
scheinungen des wirtschaftlichen Lebens und den Erscheinun- 

der Rechtsordnung. Beide, das Wirtschaftsleben, aber auchgen
die Rechtsordnung gehen aus dem als genügend komplizirt be­
kannten Boden des sozialen Lebens hervor; beide bewegen sich
auf demselben Gebiete, d. h. auf dem Gebiete des sozialen Le­
bens. Die tagtägliche Erfahrung, aber auch die Beobachtung zahl­
reicher Theilerscheinungen leint, uns, dass in der Gesellschaft 
so isolirte Erscheinungen, deren Ursprung in keiner anderen so­
zialen Erscheinung zu suchen wäre, und die wieder ihrerseits 
nicht zugleich Ursachen anderer sozialen Erscheinungen wären, 
nicht zu linden sind. Diese Thatsache bildet den eigentlichen
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Kernpunkt der organischen Sozialauffassung. Schon aus diesem 
Satze werden wir belehrt, die sozialen Erscheinungen dem We­
sen der Gesellschaft entsprechend zu erklären.

Benützen wir nun diese Thatsache bei der Untersuchung 
des Verhältnisses, das zwischen dem Wirtschaftsleben und der 
jeweiligen Rechtsordnung besteht. Wirtschaft und Recht unter­
liegen in gewisser Beziehung gleicher Beurthcilung. Das Gebiet, 
auf dem sich ihre Erscheinungen offenbaren, ist ein und das­
selbe. Und da dies das Gebiet des sozialen Lebens ist, dessen 
sämmtliche Theilerscheinungen untereinander in organischer Ver­
bindung stehen, also auf einander einwirken, folgt von selbst, 
dass auch die Phänomene des Wirtschaftslebens, sowie auch 
die die sozialen Verhältnisse zwingend regelnden Rechtserschci- 
nungen nicht ohne Einfluss auf einander bleiben können. Aus 
dem organischen Zusammenhänge der sozialen Erscheinungen 
folgt, dass Wirtschaft und Recht nicht zwei von einander un­
abhängige Schöpfungen sind, sondern dass sic in ihren Aeus- 
serungen und demnach auch vielleicht in ihrem Entstehen auf 
einander einwirken.

Von welcher Art diese Einwirkung ist? dessen Beantwor­
tung klärt uns über das auf, nach dessen Wesen wir eben for­
schen.

Die Wirtschaft, das wirtschaftliche Lehen ist. die ursprüng­
lichste und meist charakteristische Aeusserungsweise der so­
zialen Erscheinungen, sowie der Lebensfunktionen gesellschaft­
licher Natur überhaupt. Mit dem gesellschaftlichen Leben nimmt 
zugleich auch die Wirtschaft ihren Anfang. Dieser Zusammenhang 
ist so genau, dass der Begriff der Gesellschaft als solcher, also 
als einer Gruppe nach sozialer Gesetzmässigkeit zusammenwir- 
kender Menschen, mit dem Begriffe der wirtschaftenden Gesell­
schaft sozusagen zusammenfällt.-°) Die Schranken des Wirlschafts-

20) Die merkwürdige Eigenschatt der Begriffe der wirtschaftenden Gesell­
schaft, und der Wirtschäft, wonach diese zwei Begriffe sich fast decken, 
versuchte ich auch in meinem Werke: Die elementaren Erscheinungen des 
Wirtschaftslebens. Budapest, 1901 (ungarisch) näher zu erörtern, auch jene 
Konsequenzen daseihst berührend, welche in der Volkswirtschaftslehre, wie 
beispielsweise in der Gütertheorie, der Werththeorie aus dieser, meines Er­
achtens sehr wichtigen Thatsache folgen. Eine derartige Erweiterung des 
Wirtschaftsbegriffes ist lu-ule noch sehr befremdend, heute, wo wir im mäch­
tigen Streben nach dem Positivem jenes, was wir sehen, beiseite liegen 
lassen, für etwas, was wir auch mit Händen anfassen können. So verfährt 
z. B. auch Stammler in seinem Werke: Wirtschaft und Recht, wenn er sic h 
die Wirtschaft nur im Rahmen des Rechtes vorstellen kann, und auch von 
der Gesellschaft nur als von dem Stoffe; der Rechtsordnung spricht. 
Darüber werden wir später (IV.) noch ausführlicher reden.
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Begriffes sind in der That, ohne gegen die Wahrheit zu ver- 
stossen, so ausdehnbar, dass sämmtüche Lebensäusserungen der 
Gesellschaft, sozusagen in denselben hineinverlegt werden kön­
nen. Und zwar verstehen wir hier nicht nur ^ene Besorgung 
der materiellen Existenzbedingungen, welche materieller Weise 
vor sich geht, sondern jede menschliche Thätigkeit, einerlei ob 
geistiger oder physischer Natur, welche entweder mittelbar oder 
unmittelbar der Beschaffung dm- Lebensbedingungen dient. Je­
denfalls bildet das Wirtschaftsleben die Basis, auf der und aus 
der die Gesellschaft ihr Leben fristet. Ja mit einer, keineswegs 
irreführenden, sondern bloss vereinfachenden Verallgemeinerung 
könnten wir auch sagen, dass das Wirtschaftsleben den Inhalt 
der in sozialer Gemeinschaft lebenden Menschen bildet. In die­
sem Sinne ist das Wirtschaftsleben der Stoff des sozialen Seins.

Die Rechtsordnung ist wie die Wirtschaft, ebenfalls ein 
gesellschaftliches Produkt, welcher Art ihre unmittelbare Ent­
stehungsweise auch sei. Doch stellt sie nur ihre äussere Form 
dar und bestimmt die Aeusserungs- und Geltungsweise des 
Lebens, dessen Stoff das wirtschaftliche Moment geliefert. Wir 
finden daher, wenn wir die vom soziologischen Gesichtspunkte 
beachtungswürdigen und charakteristischen Eigenschaften der 
Wirtschaftserscheinungen einander gegenüberstellen, dass die 
Rechtsordnung im Gegensätze zum Wirtschaftsleben, welches 
den Stoff zur sozialen Existenz geliefert hat, bloss die Form des­
selben bildet.

Mit der Feststellung und Gegenüberstellung dieser beiden 
Sätze haben wir die Antwort erhalten auf die Frage, von wel­
cher Art. und Weise im wesentlichen die Einwirkung des Wirt­
schaftslebens auf die Rechtsordnung sei.

Sie lautet einfach. Wie wir gesehen haben, steht das Wirt­
schaftsleben zur Rechtsordnung in demselben Verhältnisse wie 
der Stoff zur Form.

Unter Stoff und Form, führt immer der erstere die Herr­
schaft. Die Form, in die der betreffende Stoff gegossen wer­
den kann, beziehungsweise in der er unseren Sinnen von selbst 
erscheint, ist stets von den Naturgesetzen des Stoffes abhängig. 
Ans diesem Subordinationsverhältnisse folgt., dass sich stets das 
Wirtschaftsleben selbst die Formen bildet, deren es in Gestalt, 
gesetzlicher Regelung bedurfte, und die zugleich auch seiner 
inneren Natur am besten entsprechen. Ueberall bildet der Stoff 
das liebende. Der Stoff wirkt zwingend auf seine Umgebung. 
Er selbst, bildet sich seine an sich leblose Form. Auch im 
sozialen Leben kann dies nicht anders der Fall sein, wie in
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der Natur. Trotz aller Bemühungen des Naturforschers, wird 
sich das Steinsalz nie in einer anderen Form, als in '1er eines 
Hexaeders krystallisiren. Nie wird die Aristokratie, die sich 
auf den Grundbesitz stützt, gegen das System des Privateigen­
thums, oder gegen das des gebundenen Grundbesitzes kämpfen, 
welches der Sicherung ihrer Macht dient, indem es die gros­
sen G rund besitze erhält.

Enthält vielleicht ah er das Wirtschaftsleben allein den Stoff 
des sozialen Lebens, welches sich in der Gesellschaft die ihm 
entsprechende rechtliche Forth hervorzubringen sucht ? Mit an­
deren Worten, ist das Wirtschaftsinteresse allein der recht­
bildende Faktor des sozialen Lebens ? Bei weitem nicht. Dies 
wird heute selbst von Solchen anerkannt, die sonst jener so­
zialen Auffassung reges Interesse entgegenbringen, deten hehre 
über die Entwicklungsursachen der Rechtsordnung unter dem 
Namen der materialistischen Geschichtsauffassung bekannt ist.-1) 
Die nicht unmittelbar materiellen Erscheinungen, wie Erziehung, 
Religion, Moral, die geographischen und klimatischen Verhält­
nisse, die alle als soziale Erscheinungen betrachtet werden müs­
sen, wirken als Momente in der Rechtsentwickelung neben den 
wirtschaftlichen Ursachen.

Andererseits wird wieder von denen, nach deren Auffas­
sung in der gesellschaftlichen Entwickelung nicht so sehr ma­
terielle, wie eher psychische, ethische Gesetze zur Geltung g er 
langen, mit einem Worte von den Spirituálistól auch anerkannt, 
dass die Ergebnisse des Wirtschaftslebens aus dem Kreise der 
Ursachen der sozialen Entwickelung und daher auch aus der

21) Aus der einschlägigen, ¡neueren ungarischen sozialphilosophischen 
Literatur, welche mit den wirtschaftlichen Lehrein der materialistischen Ge­
schichtsauffassung sympathisirt, berufe ich mich nur auf Oskar J á s z i, der in 
seinem Werke : »Kunst und Moral« (Budapest, 1904, ungarisch) das Moralleben 
des Menschen behandelnd, das Vorgehen des grössten Tiieiles der Theoretiker des 
geschichtlichen Materialismus rügt, welche das Problem der Moral mit der Lö­
sung des wirtschaftlichen Problems für gänzlich gelöst halten. (S. 37.) Mil ihm 
sind auch wir der Ansicht, dass das wirtschaftliche Moment den wirksam­
sten Faktor der Kriminalstatistik bildet. Aber auch darin stimmen wir mit 
ihm vollkommen überein, dass eine richtige moralische Erziehung und eine 
richtige Wirtschaftsordnung zusammen, in dieser Statistik noch vollständigere 
Resultate aufweisen würden. (Seite 38.) •— In seinem Werke über die Staats­
philosophie der materialistischen Geschichtsauffassung, (Budapest, 1902, un­
garisch) bekennt er sich zu derselben Ansicht.

Freilich bleibt auch die entgegengesetzte Auffassung nicht ohne nam­
hafte Vertheidiger. Wir berufen uns nur auf den berühmtesten, auf Loria, 
der die Moral in seinem Werke : Les bases économiques do la constitution 
sociale, auf wirtschaftlicher Grundlage erklärt. (Seile 13—71.)
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Reihe der auf den Gang der Rechtsentwickelung ein wirkend en 
Faktoren nicht ausgeschlossen werden können.

Wir sind der Ansicht, dass unter allen auf die Entwicke­
lung der Rechtsordnung einwirkenden und vorher beispielsweise 
erwähnten Ursachen, die erste Rolle immer den wirtschaftlichen 
Momenten zu kommt. Uebrigens wird die Kraft unserer Behaup­
tung auch durch den Umstand nicht geschwächt, dass nicht das 
Wirtschaftsleben allein ein rechtswirkender Faklor der Gesetz­
gebung ist. Durch Berücksichtigung der übrigen, neben den wirt­
schaftlichen Ursachen wirkenden Faktoren, wird die Thatsache 
noch durchaus nicht geleugnet, dass das Verhältniss zwischen 
Wirtschaft und Recht dasselbe ist, wie jenes zwischen Stoff und 
Form. Die Wahrheit dieser, hauptsächlich auf Grund deduktiver 
Spekulation gestellter These wird auch durch die induktive Be­
obachtung genügend bestätigt.

In der Lehre über die Entwickelung des Rechtes — einer­
lei ob darunter die «historische» Rechtsentwickelung, oder eine 
«Evolution» im Sinne Darwins und Spencers zu verstehen ist — 
gilt sozusagen als allgemein anerkannte, und eben aus den ver­
glichenen Belehrungen der Wirtschaftsgeschichte, der politischen 
und Rechtsgeschichte der einzelnen Nationen hervorgehende, 
ihrer Erwiesenhe.it halber kaum anfechtbare Thatsache, dass ne­
ben anderen einwirkenden Ursachen gleichfalls sozialer Natur, 
die Richtung der Entwickelung der jeweiligen Rechtsordnung 
in erster Reihe durch die Forderungen des Wirtschaftslebens 
bestimmt wird. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Auf­
fassungen unseren Gegenstand betreffend ist übrigens mehr nur 
dieser, dass der geschichtliche Standpunkt mit seiner spirituellen 
Ueberzeugung nicht geneigt ist unter den, auf die Entwickelung 
der Rechtsordnung einwirkenden Ursachen gruppen den wirt­
schaftlichen einen Vorrang einzuräumen und den anderen ge­
genüber das grössere Gewicht derselben anzuerkennen, während 
die evolutionistische Auffassung, besonders wenn ihr Standpunkt 
überwiegend materialistisch ist, und wenn auch ihre sozialpo­
litische Absicht dahin strebt, die wirtschaftliche Seite G es so­
zialen Lebens hervorzuheben (Sozialismus), die wirtschaftlichen 
Ursachen oft (doch nicht immer) zu stark betont.

Bei diesem Unterschiede der entgegengesetzten sozialphilo­
sophischen Anschauungen ist für unseren Gegenstand vielmehr 
das von Interesse, worin diese sämmtlichen Richtungen einig 
sind. Sie anerkennen alle das wirtschaftliche Moment als einen 
wichtigen Faktor im Verlaufe der sozialen Entwickelung.

Jene historischen Werke, welche die wirtschaftlichen Er-
2
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schein ungen bei ihren nach Ursachen prüfenden Forschungen 
nicht ausser Acht lassen, zählen nach allgemeiner Auffassung 
zu den hervorragandsten Erzeugnissen der Geschichtswissen­
schaft. Wir begegnen auch interessanten, sich auf unseren Ge­
genstand beziehenden Detailforschungen in der Literatur. Tho­
rold Rogers22) z. B. ist bemüht, die wichtigeren Ereignisse der 
Weltgeschichte auf ihre wirtschaftlichen Ursachen zurückzu führen. 
Loria erklärt die soziale Entwickelung, näher die Entwickelung 
der Moral, des Rechtes, sowie des politischen Lebens, aus wiit- 
schaftlichen Ursachen.23) Den Standpunkt des wissenschaftlichen 
Sozialismus brauchen wir hier neuerdings nicht zu erwähnen. 
Obwohl diese Richtungen sämmtlich übertrieben, oler m ihren 
Lehren wenigstens einseitig sind, wird ihnen dennoch kaum je­
mand einen gewissen Kern von Wahrheit absprechen wollen. 
Rogers ist einseitig, das ist wahr. Es zwingt ihn aber dazu 
schon die Natur des gewählten Stoffes. Er untersucht haupt­
sächlich diejenigen Ereignisse der Geschichte, in welchen Eng­
land und die anderen grossen Hande’snationen der vorigen Jahr­
hunderte die Hauptrolle führten. Die Eroberungspolitik dieser 
Nationen diente stets kommerziellen Zwecken, hinter welchen 
die wirtschaftlichen Ursachen sich leicht offenbaren und so auch 
leichter aufzuweisen sind, als bei einer anderen historischen 
Thatsache. Wie einseitig Rogers infolge se nes Gegenstandes wird, 
ebenso, ja vielleicht noch mehr übertreibt, wegen des speziellen 
Zweckes seiner Sozialphilosophie, Loria und die «materialisti­
sche Geschichtsauffassung.»

So übertrieben aber diese Anschauungen auch sein mögen, 
sind wir uns heute dessen gleicherweise doch schon bewusst, 
dass das Recht nicht von dem weiter unergründbaren Zeit- und 
Volksgeist hervorgebracht wird, von welchem ursprünglich die 
historische Schule sprach. Wir analysiren heute diesen Zeit­
geist, lösen seine Entstehung in ihre wirkenden Ursachen auf, 
unter denen wir wichtige Momente wirtschaftlicher Natur ent­
decken. Seihst diejenigen, von denen der Einfluss des Volks­
geistes auf die soziale Weiterentwickelung der Nationen noch 
heute stark hervorgehoben wird, geben zu, dass dieser «Geist» 
gewissermassen nur den allgemeinen Leiter der Entwickelung, 
bildet, in deren Rahmen die Gesellschaft und in diesen wieder 
die einzelnen Individuen selbst die sozialen Einrichtungen und

22) The Economic Interpretáljon of History. London, 1888.
23) Cit. W. Im ersten Theil werden die wirtschaftlichen Grundlagen 

und Ursachen der Moral, im zweiten die des Rechtes, im dritten die der 
Verfassungsorganisation erörtert.
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das Recht hervorbringen. Zugleich wird auch anerkannt, dass 
diese Gesellschaft während ihrer rechtschaffenden Bestrebun­
gen ihr, der eigenen Auffassung entsprechend ausgelegtes Inter­
esse nicht ans dem Auge verliert und stets ihre eigenen In­
teressen verfolgt, unter welchen, wahrlich, die wirtschaftlichen 
wieder die schwerwiegendsten sind. Für die pragmatische 
Rechtsgeschichte erschliessl s'ch heute, bei der Berücksi hügung 
der wirtschaftlichen Erscheinungen das dankbatste Feld zur Er 
forschung und Erklärung der sozia'en Gestaltungen. Selbst die, 
durch sogenannte National eigen thümlichkeiten charaklerisirten 
Rechtsinstitute können ganz anders betrachtet, und ihr Wesen 
kann viel besser verstanden, ihr Werth mehr gewürdigt werden, 
haben wir erst hinter dem, als ihre Endursache so oft erwähn­
ten Nationalgenius, die als Ursachen viel intensiver, weil 
sprünglicber wirkenden Postulate des wirtschaftlichen Lebens 
forscht. Neben anderen Ursachen sozialer Natur bringen 
wirtschaftlichen I rsachen auch den Nationa'geist hervor. Linier 
den Schriftstellern, welche die Entwickelung des sozialen, recht­
lichen, politischen und nationalen Lebens nicht 
toriéi len, sondern auch vom psychischen und ethischen Stand­
punkte betrachten, berufen wir uns blos auf Prof. Concha 
an der Universität Budapest, dem es,

ur-
er-
dio

nur vom ma­

im seres Erachtens 
nach, am besten gelang, den Begriff des Nationalgeistes in der 
vorhin erwähnten Weise weiter zu erklären und dadurch diesen, 
lange Zeit so leeren Begriff der historischen Schule, zu einer 
handgreiflichen, fruchtbaren staatsphilosophischen Kategorie 
erheben. Er hält sich davor zurück, diesem Geiste unmittelbar 
und als einer weiter schon nicht ergründbaren Ursache die Rolle 
der Entfaltung des Rechtes und des organischen staatlichen Le­
bens der Gesellschaft zuzuschreiben.24)

Wir wollen durchaus nicht behaupten, dass die Rechts­
ordnung durch den Gesetzgeber unbedingt der Gesellschaft auf 
oktroyrl; würde, betonen aber, dass die Gesetzgebung das Er­
gebnis von Interessenkämpfen ist, und dass dies Resultat immer

zu

24) Seiner Ansicht nach ist der Nationalgenius eine selbständige, bald 
bewusste, bald instinktmässige Vorstellung der menschlichen Bestimmung, des 
menschlichen Guten, Nützlichen und Schönen, die mit ihrer Thätigkeit einen 
organisch zusammengehörenden Theil der Menschheit leitet. (Politik, I. Buda­
pest, 1895. Seite 218, ungarisch.) Das Wort nützlich entspricht in dieser 
Definition nach seiner Terminologie dem Wirtschaftsinteresse. Auch der Ge­
genstand der Politik wird von ihm so definirt : »Die Lehre jener Gesetz- 
modifizirungen, welche durch die verschiedenen religiösen, philosophischen, 
moralischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, zeitlichen Faktoren des mensch­
lichen 1 Athens hervorgebracht werden.« (Ebenda S. 8.)

2*
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den Sieg der mächtigeren Interessen bedeutet. Da aber diese 
Interessen nur in den grösseren Gesellschaftsschichten entste­
llen und leben, können sie nur indirekt dahin wirken, in dem 
Werke des Gesetzgebers eine Befriedigung zu finden. Vielfache 
Interessen und Bestrebungen, psychische wie physische, kämpfen 
neben und gegen einander um Geltung, und suchen Schulz in 
der hervorzubringenden Bechtsordnung. Es isl sehr schwer zu 
beobachten, wessen Wirkung unter diesen Interessen d:e mäch! 
tigstc ist,. Soviel aber ist wahrscheinlich, dass das Wirtschafls- 
interesse als solches, welches die Bestehung der Gesellschaft, 
beziehungsweise der dabei vorzugsweise intcressirten Gesell­
schaftsschichte in erster Reihe sichert, und welches die zur 
Existenz nothwendige, materielle Basis des Lebens herbeischafft, 
in Bezug auf Wichtigkeit hinter den anderen nicht zurückbleh 
ben kann, sondern es in erster Reihe verlangt, von den Gesetz­
gebern ernstlich berücksichtigt zu werden.

Die sich entwickelnde Wirtschaft will sich im Verlaufe der 
Gesetzgebung eine solche Form erzwingen, in welcher sie ihre 
Macht unbehindert und am kräftigsten zur Geltung bringen kann. 
Das bereits zur Geltung gelangte wirtschaftliche Moment kämpft 
für ein solches Recht, für eine solche Form, mit deren Hilfe 
cs seine Macht erhalten und befestigen kann.

In jeder Gesellschaft ist die wirtschaftlich stärkere Klasse 
im Besitze der grösseren Macht. Diese Thatsache wird eben auch 
durch die auf der grösseren wirtschaftlichen Kraft der be trek 
fenden Klasse ruhenden, höheren Intelligenz begründet. Diese 
wirtschaftlich mächtigere Klasse kämpft im Besitze der politi­
schen Macht für eine solche Rechtsordnung, durch welche sie 
ihre günstige Stellung erhalten und womöglich noch verstärken 
kann. Die Entstehung der auf dem Privatei gen thum beruhenden 
Rechtsordnung wird durch diese Thatsache am handgic.fiiclisten 
erklärt. Man braucht aber nicht, so weit, bis zur Entstehung 
der Gesellschaft, also bis zu dem Zeitpunkte zurückzu gehen, in 
dem diese privatrechtliche Eigenthumsordnung eben im 
stehen begriffen war. Untersuchen wir die soziale Entwickelung 
eines heutigen Volkes in der nächsten Vergangenheit, so wer­
den wir auch dort, unter den, auf die soziale Entwickelung eitir 
wirkenden Ursachen, hinter den, infolge der sozialen Kämpfe 
entstandenen sozialen Verhältnissen und Rechtseinrichtungen in 
erster Reihe die wirtschaftlichen Ursachen denselben bemerken. 
Als auf ein Beispjiel berufe ich mich bloss auf die grosse »indu­
strial revolution», die sich in England, während des XVIII. und 
Anfangs des XIX. Jahrhunderts abspielte. Hier zeugt sich deut-

Ent-
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licit dor Zusammenhang zwischen den Wirtschaft'ichen Momen­
ten und den entstandenen, theilweise auch gesetzlich geregel­
ten sozialen Gestaltungen, wie der Leser dies am besten aus 
den Werken von Toynbee,25) Rogers,26) Gibbins,27) He'd28) und 
Schulze-Gäwemitz29) ersehen kann.

So wenig wir heute den Satz als eine neue Wahrheit 
befrachten können, dass die wirtschaftlichen Erscheinungen ne­
ben anderen wirkenden Ursachen im sozialen Leben und des­
sen sii mm fliehen Erzeugnissen eine wichtige, beinahe erste Rolle 
führen, ebenso haben wir heute bereits auch die Weise erkannt, 
auf welcher die eine wirtschaftliche Ursache auf die Entwicke­
lung des sozialen Lebens und so auch auf den Gang der Recht­
schaff un g von Einfluss ist. Unmittelbar ist der Einfluss der 
Wirtschaftsursache auf die Rechtsordnung, wenn die Gesellschaft 
das Recht unter dem zwingenden Einflüsse der wirlschaff'ichen 
Ursache so konstituirt, dass es in positiver oder negativer Rich­
tung den Forderungen des wirtschaftlichen Lehens entspricht. 
Die Gesellschaft will sich entweder das einer bestimmten wirt­
schaftlichen Entwickelung günstige Recht erzwingen, oder durch 
die rechtliche Regelung einer, anderer Richtung zustrebenden 
wirtschaftlichen Entwickelung den Weg verlegen. Beide Bestre­
bungen sind sich ihrem Wesen nach gleich, bloss in ihren Rich­
tungen sind sie verschieden. Aber auch indirekt ist das Wirt­
schaftsleben von Einfluss auf die Rechtsordnung, wenn das­
selbe, ohne die Veränderung des objektiven oder subjektiven 
Rechtes unmittelbar nach sich zu ziehen, solche wirtschaftliche 
Wirkungen hervorbringt, oder die Entwickelung solcher ande­
ren Ursachen ethischer, psychischer Natur und dergleichen her­
vorruft oder wenigstens befördert, welche schliesslich auf das 
ganze Gesellschaftsleben und so dann auch auf die Veränderung 
der Rechtsordnung von Einfluss sind.

III.

Die Seite des Verhältnisses zwischen Wirtschaft und Recht, 
die wir bisher untersucht haben, nämlich die Wirkung der wirt­
schaftlichen Ursache auf die Entfaltung der Rechtsordnung, en-

25) Industrial Revolution. London, 1887.
26) Six Centuries of Work and Wages. London, 1884.
2T) Industrial History of England. London, 1891.
28) Zwei Biicher zur sozialen Geschichte Englands. Leipzig, 1881.
29) Zum sozialen Frieden. Darstellungen zur sozialpolitischen Erziehung 

des englischen Volkes im 19. Jahrhundert. Leipzig, 1890.
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klärte uns nur die vom sozialen Standpunkte aus betrachtete 
Wichtigkeit der Wirtschaftserscheinungen, ohne auf die beson­
dere Natur der wirtschaftlichen Erscheinungen ein helleres Licht 
zu werfen. Das ist auch natürlich. Die wirtschaftlichen Erschei­
nungen sind nur in ihrer konkreten Verwirklichung als wirtschaft­
liche Interessen von Einfluss auf die Entwickelung der Rechts,- 
ordnung. Die Natur, die ökonomische Struktur der einzelnen Er­
scheinungen musste daher bei der Untersuchung ihrer Wirkung 
auf die Rechtsordnung gar nicht beachtet werden. Als Ergeh­
niss unserer Untersuchung sahen wir nur, dass die wirtschaft­
liche Erscheinung, als eine soziale Erscheinung, theilweise we­
nigstens als Schlüssel zur Erklärung des Rechtslebens dienen 
kann. Untersuchen wir nun, ob wir umgekehrt eine solche oder 
ähnliche Stütze zur Erklärung der wirtschaftlichen Erscheinun­
gen in der Rechtsordnung finden können ? Wir untersuchen hie- 
mit die andere Seite des in unseren einleitenden Zeilen 
wähnten Verhältnisses, die Wirkung nämlich, welche die jewei­
lige Rechtsordnung auf die Entfaltung des Wirtschaftslebens 
ausübt.

er-

Auch hier können wir von der Betonung derselben That- 
sache ausgehen, von deren Wahrheit wir uns bei uer Beleuch­
tung des ersten Theiles unseres Satzes überzeugt haben. Dort 
sagten wir, indem wir aus dem organischen Wesen der Gesell­
schaft gefolgert hatten, dass das Wirtschaftsleben auf die Recht s¡- 
ordnung nothwendiger Weise von Einfluss sein müsse, weil beide 
Produkte der Gesellschaft sind, und zwar ein weiteres Produkt 
ein und desselben Stoffes. Hier brauchen wir den Satz; bloss 
umzukehren, ohne an der Wahrheit der sich uns so darbietenden 
Behauptung zweifeln zu dürfen, wenn wir unserer Auffassung 
von der organischen Natur der Gesellschaft, der organischen Ver­
bindung ihrer Theile treu bleiben wollen. Und umgekehit würde 
der erwähnte Satz folgendennassen lauten: Im Vereine mit ande 
ren Faktoren bringt die jeweilige Rechtsordnung die Erschei­
nungen des Wirtschaftslebens hervor, oder sie wirkt wenigstens 
mit an der Ausgestaltung des wirtschaftlichen Lebens der Gesell­
schaft. Die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung ist auf den 
ersten Blick sehr annehmlich. Als Ursache gilt auch hier die 
organische Natur des sozialen Lebens, welche in der Wechsel­
wirkung ihrer Produkte zur Geltung gegangen muss. Wir können 
dieser Begründung, wie schon erwähnt, auch dann zustimmen, 
wenn wir die unmässigen Uebertreibungen der organischen 
Schule auch nicht an nehmen wollen.

Betrachten wir diese umgekehrte Behauptung jedoch näher,
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so werden an ihrer unbedingten Wahrheit nothwendiger Weise 
Zweifel entstehen. Wir haben das Wirtschaftsleben so charak- 
terisirt, dass dasselbe neben anderen wirkenden Ursachen an 
der Hervorbringung der Rechtsordnung mitwirkt. Bas Wiitschafts- 
leben wurde also unsererseits als Ursache hingestellt im Ge­
gensätze; zur Rechtsordnung als Wirkung. Die Wirkung kann aber 
nicht die Ursache derselben Ursache sein, aus der sie hervor- 
geganger ist. Die Logik scheint daher der Behauptung zu wider­
sprechen, welche wir aus der organischen Natur der Gesellschaft 
folgernd auszusprechen uns wagten.

Doch werden wir aus diesem Dilemma leicht einen Aus­
weg finden, wenn wir auch die Aufeinanderfolge in Betracht 
ziehen, in der das Wirtschaftsleben und die Rechtsordnung ihre 
sozialen Wirkungen auf einander ausüben.

Wir haben schon gesehen, dass ursprünglich das Wirt­
schaftsleben auf die Enlfaltung der Rechtsordnung einwirkt. Die 
entstandene Rechtsordnung kann daher auf das Wirtschaftsleben 
nur insofern zurückwirken, dass sie die weitere Gestaltung! 
und Entwickelung dieses wirtschaftlichen Lebens beeinflusst und 
leitet. Das Wirtschaftsleben ist die ursprüngliche Erscheinung, 
welche mit der Entstehung der Gesellschaft zu gleicher Zeit zu­
stande gekommen, im Verein mit anderen Erscheinungen des 
sozialen Lebens das Hervorbringen der Rechtsordnung a's bil­
dender Faktor bewirkt.30)

Im weiteren Verlaufe der gesellschaftlichen Entwickelung,

Sü) Bei der Reihenfolge der Wirkungen ist naturgemäss nicht die chrono­
logische Aufeinanderfolge, sondern die logische Bedingtheit von Wichtigkeit. 
In diesem Sinne sagt Stammler in seinem Werke: Wirtschaft und Recht 
nach der materialistischen Geschichtsauffassung, Leipzig, 1896, dass die Rechts­
ordnung früher entsteht als das Wirtschaftsleben, dass die Rechtsordnung 
die Bedingung des Wirtschaftslebens sei, ohne welches es keine Wirtschaft 
gebe, sondern welche mit. der Gesellschaft vereint auch das Wirtschaftsleben 
hervorbringe. In diesem Sinne des logischen Prius nennen wir eben das Wirt­
schaftsleben eine Ursache der Rechtsordnung. Thatsächlich treten itn Leben 
wirtschaftliche und rechtliche Momente neben einander auf und wirken in 
ein und derselben Zeit aufeinander ein. So erklärt dies auch Simmel in 
seiner Kritik über Stammler (Zur Methodik der Sozialwissenschaft, Jahrbuch 
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Rehh, XX. 
Jahrgang, zweites Heft, 1896. Seite 228—229), indem er Stammlers Auf­
fassung auf folgende Weise charakterisirt : »Die soziale Wirtschaft bringt das 
Recht so wenig hervor, dass dieses vielmehr zum Grunde liegen müsse, 
damit es überhaupt eine soziale Wirtschaft gebe. Natürlich ist dies nicht im 
Sinne zeitlichen Vorhergehens gemeint; die historische Wirklichkeit sei viel­
mehr ein unmittelbares Zusammen technisch-materieller Produklion und recht­
licher Regelung. Aber diese letztere sei das logische Prius.«
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nachdem irgend eine Rechtsordnung schon entstanden ist31) kann 
daher auch die Wirkung der Rechtsordnung auf das Wirtschafts­
leben sogleich zur Geltung gelangen. Diese Wirkung kann nach 
dem bisher Gesagten nicht darin bestehen, dass durch sie die­
jenigen Erscheinungen um gestaltet werden, durch welche sie 
selbst zustande gekommen ist. So wird z. B. die Erzeugung und 
Erwerbung der Produktionsfähigen nicht gehindert, weder die 
wirtschaftlichen Gesetze dieser Erzeugerngs- und Erwerbsprozesse 
verändert werden durch jene auch zwangsweise durchführbare 
Eigenthumsordnung, die den Erwerb der Einzelnen im Besitze 
derjenigen schützt, die eben in Anbetracht ihrer Erwcrbsthätig- 
keit für die Schaffung einer solchen Rechtsordnung gekämpft 
haben. Die Wirkung kann sich nur darin bemerkbar machen, 
dass die Rechtsordnung in der Zukunft auf die nach der Pro­
duktion und dem Erwerbe eintretenden wirtschaftlichen Erschei­
nungen ändernd einwirkt, eventuell auch darin, dass in dieser 
späteren Periode des Wirtschaftslebens gewisse Wirtschaftser- 
scheinungen unmittelbar durch sie selbst hervoi gebracht weiden. 
Jene Rechtsordnung zum Beispiel, weiche die erworbenen Gü­
ter im Privateigenthume schützt, macht aus dem als Ergebniss 
der Produktion auftauchenden Ertrage schon ein sozia'es Ein­
kommen und vertheilt dasselbe auf eine Weise, wie es ohne 
eine solche Rechtsordnung gewiss nicht geschehen würde.

Um jedoch zu erfahren, von welchem Einflüsse in Wahr­
heit die Rechtsordnung auf das Wirtschaftsleben sei, müssen 
die einzelnen wirtschaftlichen Erscheinungen, welche ihrer ver­
schiedenen Natur entsprechend, verschiedenen Gesetzen unter­
worfen sind, vom Gesichtspunkte der auf sie Einfluss übenden 
Wirkung des Rechtsmomentes untersucht werden. Auf dem Ge­
biete der wirtschaftlichen Erscheinungen nämlich stehen wir 
nicht cinci sozialen Erscheinung von so homogener Natur ge­
genüber, wie es zum Beispiel die Rechtsordnung eine ist, deren 
wesentlicher Charakter, was auch ihr Inhalt sonst immer sein 
mag, stets in der kompulsiven Aeusserung der über der Gesell­
schaft erhobenen Macht besteht.

Nehmen wir, die natürliche Reihenfolge vor äugen behal­
tend, zuerst diejenigen Erscheinungen in Betracht, mit denen das

31) Wann dies eintreten wird, ist wieder eine viel umstrittene Frage. 
Ihre Lösung hängt genau zusammen mit unserer Auffassung über die Ent­
stehung des Staates. Wir sind der Ansicht, dass wir es dort,, wo die Ge­
sellschaft unter der Herrschaft zwangsweise durchführbarer Rechtsbefehle steht, 
schon mit dem Staate zu thun haben. Für unseren Gegenstand hat dieser 
Streit übrigens kein Interesse.
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Wirtschaftsleben, beginnt. Sie setzen das Wirtschaftsleben in Be­
wegung, das nach dem vorher Gesagten besondere Rechtsgestal­
tungen hervorbringen muss. Betrachten wir also die Wirkung 
der Rechtsordnung, wie sie sich auf diese Erscheinungen bezieht. 
Dies sind die ursprünglichsten, einfachsten Erscheinungen des 
W irtschaftslebens, welche eben deswegen auch in ihren Wir­
kungen am besten kontrollirbar sind, und auch von dem Gesichts­
punkte au F gründlich untersucht werden können, durch welche 
W irkungsursachen dieselben im sozialen Wirtschaftsleben als 
Resultante hervorgebracht werden.

Untersuchen wir vor allem das Entbehrungs-, sowie das 
mit demselben in Verbindung auftretende, sich ihm gewöhnlich 
anschliessende Bedürfnissgefühl, als jenen psychophysischen Beiz, 
welcher das ganze Wirtschaftsleben in Bewegung setzt.32) Auch 
dies ist eine soziale Lebensäusserung, da wir darin mit Recht 
den Erreger der sozialsten Erscheinung, nämlich den des Wirt- 
schaftens suchen können. Es wäre daher überflüssig zu leug­
nen, dass sämmtliche soziale Erscheinungen, d. i. alle Erschei­
nungen, welche Produkte der Gesellschaft sind, darauf von Ein­
fluss seien So kann die jeweilige Rechtsordnung, die ja eben­
falls eine soziale Erscheinung ist, zur Entfaltungsart des Bö- 
dürfnissgefühles wirklich beitragen, ebenso wie jede andere Erl- 
scheinung sozialen Charakters, z. B. Moral, Religion, Erziehung, 
Bildung, geographische und klimatische Verhältnisse u.
Wo zum Beispiel infolge der auf dem Priva teigen thum fussenden 
Rechtsordnung sich in den Händen Einzelner grössere Vermö­
gensquantitäten anhäufen können, oder wo die Rechtsordnung 
selbst solche in den Händen einzelner an sammelt, dort wind 
nach den Gesetzen der Bedürfnisse (die Assoziation, die fort­
währende und zurückkehrende Abwechslung, die Verfeinerung, 
die Vergeistigung der Bedürfnisse

s. w.

u. s. w.)33) die grössere Mög­
lichkeit der Befriedigung der Bedürfnisse Entbehrungsgefühle, 
Bedürfnissgefühle von abwechselnderem Inhalt mittelbar liervor- 
rufen, als in einem anderen Theile der Gesellschaft, Avelcher 
infolge seiner Vermögenslosigkeit nur über eine kleinere Mög­
lichkeit der Bedürfnissbefriedigung verfügt.

Es wäre aber ein Irrthum zu glauben, dass das Bedürf­
nissgefühl durch diese, auf Privateigenthum beruhende oder sich

3") S. darüber ausführlicher Kraus: Das Bedürfnis. Ein Beitrag zur 
beschreibenden Psychologie. Leipzig, 1894. Dies Büchlein analysirt das Bedürf­
nissgefühl vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte.

33) Vgl. Elementare Erscheinungen des Wirtschaftslebens. Budapest, 1901.
Seite 51—85.
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anders gestaltende Rechtsordnung direkt hervorgebrachl würde 
oder dieselbe ihm auch nur von weitem zur Existenzbedingung 
diene. Da;- Entbehrungsgefühl, das Bedürfniss, wird durch den 
Vermögenden ebenso wie durch den \ ermögenslosen empfun­
den. In keinem kann es verstummt, in keinem durch Gesetzes­
befehl hervorgebracht werden. Das Entbehrungsgefühl, das Be­
dürfniss entsteht im Inneren des Menschen ebenso bei der Pri­
vateigenthumsordnung, wie in dem mit kommunistischer Eigen­
thumsordnung versehenen Staate des Sozialismus. Die 1 rsache 
hievon ist, dass diese Empfindungen in dem wirtschaftlichen 
Leben der Gesellschaft, in der wirtschaftlichen Natur des Men­
schen, beziehungsweise in deren psychischen Relationen ihren 
Grund haben. Mit einem Worte, das Entbehrungsgefühl und das 
sich ihm anschliessende Bedürfnissgefühl sind elementare, in 
ihrem Bestehen von der Rechtsordnung ganz und gar unabhän­
gige Erscheinungen, welche ihre naturgemässen und psychischen 
Grundlagen ausschliesslich im Kreise der wirtschaftlichen Er­
scheinungswelt besitzen.

Die auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens auf tauchend en
Instinkte, als ebenfalls innere, psychische Grundlagen des wirt­
schaftlichen Lebens, sind vom Gesichtspunkte unseres Gegen­
standes Erscheinungen von ganz ähnlicher Natur, wie das Ge­
fühl des Bedürfnisses. Sie sind unbedingt wirtschaftliche Er­
scheinungen, da sie ja dem Wirtschlaf ten der Menschen eine 
gewisse Richtung geben und so sind sie jedenfalls auch Pro­
dukte des gesellschaftlichen Lebens. Sie sind aber auch zugleich 
das soziale Produkt in dem Sinne, dass die Art ihrer Entstehung 
und Veränderung, sowie ihre Entwickelung auch von jener mo­
ralartigen Gesammtauffassung beeinflusst wird, welche neben 
deren Faktoren sozialer Natur, auch von der entstandenen Rechts­
ordnung in eine oder andere Richtung gedrängt, und ebenso 

ihr auch fixirt wird. Zugleich aber sind sie auch ursprüng-

an-

von
liehe Erscheinungen des wirtschaftlichen Lebens ; denn ihr Erl­
scheinen, ihre Aufgabe auf dem Gebiete desselben ist von der 
Rechtsordnung ganz unabhängig. Es bedarf dazu, dass in uns 
Instinkte entstehen, gar keiner Rechtsordnung. Und der sich schon 
ausgestaltete wirtschaftliche Instinkt wird ganz in gleicher 
Weise ebenso bei der privátéigenthümlichen als beispielsweise 
bei der gesammteigenthümlichen Rechtsordnung wirken. Er wird 
die wirtschaftliche Thätigkeit des Menschen immer in dieselbe 
ihm eigenthümliche Richtung drängen. Wie auch die Rechtst- 
ordnung beschaffen sein mag, die im Wirtschaftsleben gewöhn­
lich sich zeigenden Triebe, — die wir gewöhnlich in zwei grosse
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Gruppen, in die Gruppe der egoistischen und in die der al­
truistischen zu verttieilen pflegen — werden im Verlaufe des 
Wirtschaften ihre Wirkung in gleicher Weise enlfalten. Die 
Rechtsordnung kann einen Trieb im Menschen nicht hervorrufen; 
ebensowenig kann sie einen anderen unterdrücken. Die Grund­
ursache der Triebe liegt tiefer, und zwar in der sozialwirtschaft­
lichen Natur des Menschen, nicht in der Rechtsordnung.34)

Diejenigen, die das Gebiet der Wirtschaft nur auf das Ma­
terielle, auf das Greifbare oder Sichtbare beschränken wollen und 
dieser ihrer Auffassung gemäss auch die psychischen Grundlagen 
des Wirtschaftslebens als nicht wirtschaftliche Erscheinungen 

dem Gebiete der Sozialökonomie ausscheiden, beziehungs­
weise in dasselbe nicht hineinnehmen wollen, werden in dem 
bisher Gesagten keinen Beweis dafür finden, dass die Rechts­
ordnung neben anderem nicht auch eine Grundbedingung des 
W irtschaftslebens bildet.35) Nehmen wir daher die auch äusser- 
lich wahrnehmbaren Erscheinungen des Wirtschaftslebens in Be­
tracht, deren wirtschaftliche Natur keinerseits geleugnet wird.

Betrachten wir gleich den Begriff der Güter. Unter Gut 
verstehen wir unserer Ansicht nach alles, was während des 
W irtschaftens die Aufmerksamkeit der wirtschaftlichen Gesell­
schaft auf sich zieht, alles, was zur Befriedigung der Bedürf­
nisse der wirtschaftenden Subjekte geeignet ist. Ob wir 
diese Definition als richtig betrachten, oder die Erklärung der 
alten individualistisch-liberalen Volkswirtschaftslehre anwenden, 
nach welcher nur den materiellen Mitteln der Bedürfnisbefrie­
digung der Gütername zukommen kann, so müssen wir doch

aus

nun

34) lieber die im Wirtschaftsleben auftretenden Instinkte vcrgl. 
führlicher: A\ agner Grundlegung der politischen Oekonomie. I. Theil, I. 
Halbband. Leipzig, 1892. Erstes Buch : Die wirtschaftliche Natur des Men­
schen. Seite 70—137; S'chmoller, Grundriss der allgemeinen Volkswirt­
schaftslehre. Erster, grösserer Theil. Leipzig, 1900. II. Die psychischen, sittlichen 
und rechtlichen Grundlagen der Volkswirtschaft und der Gesellschaft über­
haupt. Seite 6—75.

35) In den grossen Streit, wohin sich die Grenzen des Wirtschaftslebens 
und so auch die der V olkswirtschaftslehre erstrecken, können wir uns hier 
nicht einlassen. Wir erwähnen bloss, dass sich auch spirilualistische Autoren

früheren individualistisch-liberalen Richtung bekennen (z. B. Concha, S. 
188. seines cit. V .). In ganz anderer Absicht bekennen diese Auffassung solche 
Autoren, die einige Erfolge der neueren Volkswirtschaft nicht anerkennen wollen. 
(Platter: Grundlehren der Nationalökonomie. Kritische Einführung in die 
soziale V\ irtschaftswissenschaft. Berlin, 1903. S. 1—28.) — Unsere Auffassung 
im Gegensätze zum
in der Gülerlehrc des schon mehrfach erwähnten Werkes «Elementare Er­
scheinungen« (S. 101—111) dargelegt.

aus-

zur

schwankenden Standpunkte der ethischen Schule, haben wir
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einstimmig bekennen, dass die Gütereigenschaft einer Sache aus­
schliesslich durch die Individualität des gesellschaftlich wirt­
schaftenden Menschen, durch seine individuellen Bedürfnisse be­
stimmt wird. Die Rechtsordnung kann keine Sache für die Wirt­
schaft nützlich, werthvoll machen und sie so zu Gütern gestal­
ten. Umgekehrt, wird es keine Rechtsordnung, selbst die des 
radikalsten kommunistischen Staates behaupten können, 
eine Sache, durch die irgendwelche menschliche 
noch befriedigt werden können, nun aufgehört hat, weiter zu den 
Gütern zu zählen. Die Rechtsordnung kann einen Gegenstand 
aus dem Verkehre ausschliessen, aber das eine wird sie nie 
erzwecken können, dass die Menschen für denselben kein Be­
dürfnis s mehr empfinden, denselben ferner nicht als Gut betrach­
ten und darnach nicht mehr streben werden, wenn anders nicht 
möglich, mit Umgehung der Rechtsordnung. Die Rechtsordnung 
kann z. B. das Brot, oder das Wasser nicht aus der Reihe 
der Güter ausscheiden, solange das Brot zum Stillen des Hun­
gers, das Wasser zur Stillung des Durstes geeignet sein wird. 
Solange das Gold zur Vermittlung der Möglichkeit der Bedürf- 
nissbefriedigungen geeignet bleibt, bis zu welchem Zeitpunkte 
durch eine andere Wirtschaftsmethode keine geeignetere Form 
dieser Vermittlung entsteht, kann auch1 seine Eigenschaft 
als Gut, als entsprechendes Verkehrsinstrument nicht aut geho­
ben werden. Ebenso verhält es sich auch umgekehrt. Die Rechts­
ordnung allein kann eine an und für sich werthlose Sache mit 
der Eigenschaft eines Gutes nicht ausstatten. Das beste Bei­
spiel hiefür ist die des Papiergeldes, aber auch die der von 
der Rechtsordnung mit Zahlungsfähigkeit ansgestalteten Geld­
papiere überhaupt. Dazu, dass diesen Zahlungsmitteln im wirt­
schaftlichen Leben wirklich ein Werth bei gemessen, dass also 
ihre Eigenschaft als wirtschaftliches Gut anerkannt werde, da­
zu hat die Rechtsordnung die Mitwirkung einer wirtschaftlichen 
Erscheinung von nöthen. Eine wirtschaftliche Erscheinung muss 
dazu die Grundlage geben. Nur darauf erst kann die Rechts­
ordnung den von ihr gewünschten und behüteten Zustand, die 
Papiergeldwirtschaft aufbauen. Sowie und in welchem Verhält- 

diese mitwirkende, ursprüngliche wirtschaftliche Erschei­
nung, diese wirtschaftliche Grundlage der Rechtsordnung, im 
vorliegenden Fall der Kredit, den Kreis dieser zusammenge­
setzten wirtschaftlichen Erscheinung verlässt, welchen wir als 
die Zirkulation des Papiergeldes, beziehungsweise der oben er­
wähnten Geldpapiere bezeichnen, sofort und in demselben Ver­
hältnisse hört auch die Gütereigenschaft des Papiergeldes auf,

11 ass
Bedürfnisse

msse
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was beim Papiergelde gleich durch das Disagio desselben er­
sichtlich ist im Gegensätze zu jenen Gegenständen, welche vom 
Leben, weil sie zur Befriedigung von Bedürfnissen geeignet blie­
ben, auch weiter noch immer als wirtschaftliche Güter anerkannt 
werden.

Der Werth, diese meist charakteristische wirtschaftliche Er 
scheimmg sucht seine Grundlagen auch nicht in der Rechts­
ordnung. Das Wesen des Werth es selbst kann hier nicht tiefer 
erörtert werden, dies würde zu weit führen.38) Aber von unse­
rem Gesichtspunkte aus haben wir diese Analyse auch nicht 
nöthig. Folgendes muss nur bloss vor Augen behalten werden : 
Der Werth ist keine den Gütern inneliegende Eigenschaft, 
dem bloss eine, neben den Gütern auftretende, accessorische Er­
scheinung, welche sich nur dann zeigt, wenn das Gut dem wirt­
schaftenden Subjekte gegen gestellt, wird. So wie es ohne Wirl- 
schaftssubjekt kein Gut gebe, so würde es ohne das wirtschaft­
liche Subjekt auch kein Nützlichkeits- oder Werthverhältniss 
geben. Die äusserst feinen Erscheinungsfäden aber, aus denen 
die mit dem Namen Werth benannte Relation zusammen gewebt 
ist, sind theils wirtschaftspsychischer, theils sachlicher Natur. 
Sie sind psychisch und subjektiv, insofern sie vom wirt­
schaften den Individuum ausgehen, objektiv, sofern sie aus den 
Eigenschaften der zur Befriedigung der Bedürfnisse geeigneten 
Sachen entspringen, beziehungsweise das wirtschaftende Indi­
viduum auf diese hinführen. Wir haben bereits gesehen, dass 
die Rechtsordnung aus eigener Kraft nicht im Stande ist, weder 
das Bedürfnissgefühl des in der Gesellschaft wirtschaftenden In­
dividuums noch die zur Bedürfnisbefriedigung geeigneten Gü­
ter nach Belieben hervorzubringen. Wenn sie aber diese zwei 
Faktoren des Werl lies nicht konstifuirend beeinflussen kann, so 
wird auch das Ergebnis dieser Faktoren von ihr unabhängig 
bleiben müssen. Einen anderen Faktor ausser diesen beiden 
hat nämlich die Wertherscheinung nicht.3 * * * * * 37)

son-

3I') Den Begriff ties Wertes behandle icli ausführlicher in meinem
Werke : Elementare Erscheinungen des Wirtschaftslebens. Budapest, 1901. Seite
111—122, ungarisch; und in meiner Studie : lieber den Wert, welche im Jahr­
gange 1898 der Zeitschrift: »Közgazdasági Szemle« (»Volkswirtschaftliche Rund­
schau«) erschienen ist. Auch im weiteren stelle ich ganz auf den an diesen 
zwei Orten erörterten Grundlagen.

'*') Stammler beispielsweise, der in der Frage der Wechseleinwirkung
des Wirtschaftslebens und der Rechtsordnung aufeinander einen uns entgegen­
gesetzten Standpunkt einnimmt, sagt vom Wertbegriff folgendes : «Man streiche 
das Privateigenthum unserer heutigen Rechtsordnung und entferne in Ge­
danken die Möglichkeit eines rechtlich bindenden Tauschgeschäftes, zu dessen
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Die Rechtsordnung kann — es ist wahr — den Kreis der 
zur Bedürfnissbefried ¡ gun g geeigneten Güter verengen oder er­
weitern, wie wir gesehen haben, wenn sie dem wirtschaftenden 
Individuum dasjenige entzieht, worauf sich sein Bedürfnissge- 
fühl richtet. Doch kann sie es damit noch hei weitem nicht, 
verhindern, dass die Werthschätzung des wirtschaftenden Indi­
viduums in Bezug auf die ihm entzogenen Güter nicht weiter 
auch di cseh )e bleibe. Im Gegeilt hei le wird das bedürfnissempfin- 
dende Wirtschaftsindividuum den Werth einer solchen Sache 
noch höher schätzen unter dem Einflüsse der durch den Gesetz­
befehl veränderten Verhältnisse von Nachfrage und Angebot. So 
müssen wir wohl zugeben, dass die Rechtsordnung auf diese 
Art, neben anderen Faktoren von sozialer Wirkung Veränderun­
gen hervorrufen kann, freilich nur sehr indirekt (durch die 
Verkehrserscheinungen38) im Maasse der in der gesellschaft­
lichen Wirtschaft auf tretenden Werthschätzungen. Doch die wirt­
schaftliche Erscheinung des Wcrthes selbst, das Verhältnis, in 
dessen Form der Werthbegriff uns erscheint, wird weder durch 
die Rechtsordnung hervorgerufen, noch in seinem Entstehen da­
durch befördert. Die Rechtsordnung kann den freien Verkehr der 
Güter auf heben, und so den Tausch unmöglich1 machen, welcher 
eine, auf zweifacher Werthbestimmung beruhende wirtschaftliche 
Erscheinung ist, aber sie kann dem Werthbegriffe den Boden nicht 
entziehen. Sie kann dies ebenso wenig thun, als der Werthbe­
griff nicht das Ergebnis der Tauschmöglichkeit ist, sondern das 
Ergebniss des Verhältnisses, welches in der wirtschaftenden Ge­
sellschaft zwischen dem Individuum und den zur Befriedigung 
seiner Bedürfnisse geeigneten und ihm so bekannten Gütern bei 
jedwelcher bestehenden Rechtsordnung, von dieser unabhängig 
infolge eben nur der Eignung der Güter zur Befriedigung der 
Bedürfnisse gleichmässig besteht.

Das Gefühl des Bedürfnisses lenkt die Aufmerksamkeit der 
Gesellschaft während des Wjrtschaftens deswegen auf die Güter, 
dass der Mensch dieselben zur Befriedigung seiner Bedürfnisse 
benütze oder, wie man zu sagen pflegt, konsumire und somit 
seine Bedürfnisse befriedige. Das Maass und der l mfang der

Innehaltung der Kontrahirende in normirtem Zwange verbunden ist, und 
Wert in dem seither gesuchten Sinne ist gleichfalls ohne alle Bedeu­

tung geworden.» (Cit. W. Seite 203.) Seine Behauptung kann er nur so auf­
recht erhalten, dass er, wie aus diesen Zeilen ersichtlich ist, statt dein 
Werte, den Begriff des Preises vor unsere Augen hält. Dieser ist aber nicht 
mehr eine ausschliesslich elementare Erscheinung. Vgl. weiter unten. (1\.)

38) Von diesen werden wir später (Seite 48—51) sprechen.

der
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Bedürfnisse schreibt es in erster Reihe vor, worauf das wirt­
schaftende Individuum seine Aufmerksamkeit in Betreff der 
Konsumtion lenken soll. Die Thatsache der Konsumtion, ihre 
Richtung, ihr Zweck, ihre sämmtlichen charaklei is tischen Eigen­
schaften werden daher durch jene Gesetze bestimmt, welche die 
Entstehung der Bedürfnisse und ihre Rolle im Wirtschaftsleben 
verursachen. Der ganze wirtschaftliche Erscheinungskreis des Ver­
brauches, der Konsumtion der Güter stellt somit unter der Hern 
schaft rein wirtschaftlicher Gesetze.

Der Konsumtion jedoch muss, wenigstens bei der Privat­
eigenthumsordnung, der Erwerb vorausgehen, was innerhalb ge­
wisser rechtlicher Schranken geschieht. Diese Schranken wer­
den, eben als Wirkung der Rechtsordnung, im Kreise der einen 
Wirtschaft einen grösseren, im Kreise einer anderen einen 
ringeren Gütervorrath angehäuft halten. Diese Vorräthe sind es, 
welche sich das wirtschaftende Individuum unter dem Schutze 
der Rechtsordnung erworben hat, und diese sind es auch, aus 
denen die Befriedigung der Bedürfnisse erfolgen muss. Die ver­
schiedene Grösse der rechtlich geschützten Vorräthe bringt es 
nun mit sich, dass die eine Wirtschaft mehr verbrauchen kann, 
als die andere. Insofern hat die Rechtsordnung, welche 
Menschen bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse auf die er­
worbenen Güter verweist, einen indirekten Einfluss auf das Maass 
der Konsumtion. Aber die Rechtsordnung bestimmt selbst auf 
diese indirekte Weise nur das Maass des Güter Verbrauches ; es 
zwängt den Verbrauch nur in gewisse Schranken ein, der in 
der Gesellschaft infolge der mehr ursprünglichen Gesetze des 
Wirtschaftslebens auch so schon unbedingt eintreten würde.

Jede regelmässige Erscheinung der Konsumtion, die be­
obachtet werden kann, schöpft ihr Leben aus den Gesetzen des 
wirtschaftlichen Lebens, (näher bezeichnet, aus den der Be­
dürfnisse). Dazu, dass die Gesellschaft Güter konsumire

ge-

den

und
diese Konsumtion keine Störung erleide, bedarf es gar keiner 
Rechtsordnung.

Die Gesellschaft muss, um ihre Bedürfnisse befriedigen, und 
diesem Zwecke Güter gebrauchen zu können, das zuerst, was 

sie konsumiren will, herstellen. Dies geschieht durch die 
nannte Produktion. Die soziale Oekonomie hat bisher von allen 
wirtschaftlichen Erscheinungen die der Produktion aufs einge­
hendste untersucht. Als Erfolg dieser Untersuchungen sind wir 
heute ziemlich einstimmig im klaren darüber, dass die Produk­
tion der Güter in der Gesellschaft unter der Mitwirkung drei 
verschiedener, aber gleicher Weise in positiver Richtung wir-

Zll
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kenden Faktoren vor sich geht. Uebereinstimmend verweisen wir 
heute auf die Arbeit, als Produktionskraft, und auf die beiden 
anderen positiven Faktoren der Produktion, auf die Produktions­
fähigkeit deo Bodens und auf die in den Arbeitswerkzengen, be­
ziehungsweise in den an gehäuften Gütervorräthen steckende pro­
duktive Eigenschaft, welche wir Kapital zu nennen pflegen.

Es ist möglich, dass Leute von verschiedener Auffassung, 
einander abweichend, die wirtschaftliche Bedeutung der Pro­ven

duktionsfaktoren in verschiedener Weise bestimmen. Auch ist 
es möglich, dass mehrere, ihren besonderen Absichten entspre­
chend, wenigstens mit Worten die produktive Eigenschaft des 
einen oder anderen dieser Faktoren leugnen (wobei sie zwar 
unausgesprochen anerkennen, dass auch diese Produktionsfak­
toren, deren produktive Natur ihrerseits bestritten wird, zur Pro­
duktion nothwendig sind). Noch niemandem aber ist es einge­
fallen zu behaupten, und wenn er auch der übertriebensten libe­
ralen oder auch der sozialistischen Auffassung gehuldigt hätte, 
dass diese Faktoren in ihrem Wirken bei der Produktion nipht

wirtschaftlichen Gesetzen geleitet würden.von
Die Erscheinungen der Arbeitsteilung, der ausgiebigeren 

Eigenschaft der Massenproduktion, sind durchwegs Wirtschafts­
gesetze. Ebenso verhält es sich mit dem Gesetze des abneh­
menden Ertrages,39) durch welches besonders die auf der Pro­
duktionskraft des Bodens beruhende Produktion charakterisii t 
wird, und dem Gesetze der steigenden Ertragsfähigkeit,40) wel­
ches hauptsächlich die auf die Arbeitswerkzeuge gegründete Pro­
duktion charakterisirt. Dies alle sind ausschliesslich \\ i rise ha fl s- 
gesetze.

Der Erfolg der geteilten Arbeit, der Massenproduktion, wird 
immer bedeutend grösser sein als der bei ungeteilter Arbeit, 
als der Erfolg der isolirt im kleinen betriebenen Produktion. 
Dieses Ergebniss wird sich stets zeigen, ob nun die Produktion 
bei der Bechtsordnung des Privateigentums- oder bei der des 
Gcsammteigcnthums betrieben wird. Auf dem fruchtbareren Lo­
den werden die Produktionskosten immer geringer sein, daher 
wird auch caeteriis paribus der Ertrag der auf einem sol- 

Boden betriebenen Produktion stets grösser sein, als aufdien
dem minder guten. Diese Thatsache, sowie auch das Gesetz der 
abnehmenden Ertragsfähigkeit wird die Landwirtschaft ebenso 
bei privátéi genthümlicher wie bei gesammteigenthümlicher

39) Marshall: Principles of Economics, I. London, 1095. S. 229—251.
40) Eben d a. S. 393—400.
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Rechtsordnung charakterisiren. Und in gleicher Weise wird ín 
Bezug der industriellen Produktion das Gesetz der zunehmenden 
Ertragsfähigkeit und die Thatsache, dass die Produktionskosten 
der menschlichen Arbeit ungleich höher sind, als die der mit 
Maschinen betriebenen Produktion, charakteristisch sein so bei 
der Gesammteigenthums-, wie auch bei der Privateigenthums­
ordnung.

Jede Erscheinung der sozialen Produktion, jedes Gesetz der­
selben ist dem gestaltenden Einflüsse der Rechtsordnung ent­
zogen. Bei der Produktion fällt nicht einmal die beschränkende -» 
Kraft der gesetzlichen Regelung so ins Auge, auf welche wir 
bei den Erscheinungen der Konsumtion, aber auch beim Begriffe 
der zur Bedürfnissbefriedigung geeigneten Güter hingewiesen ha­
ben. Im ganzen sozial wirtschaftlichen Verlaufe der Gütererzeu­
gung treten die Gesetze des gesellschaftlichen Wirtschaftslebens, 
eben infolge des hier zur Geltung gelangenden, 
kenden Wirtschaftens (die Produktion ist immer eine viel sozialer 
gefärbte Erscheinung, als die mehr individuelle Eigenheiten be­
wahrte Konsumtion) so in den Vordergrund, dass die eventu­
ellen indirekten Einwirkungen der geschaffenen, die Menschen 
von einander isolirenden Rechtsordnung auf den Verlauf der 
Produktion fast unterdrückt werden. Als solche indirekte Ein­
wirkungen können wir unter anderen diejenigen betrachten, durch 
welche die Rechtsordnung dahin wirkt, dass sich die einzel­
nen Privatwirtschaften den Erfolg der Massenproduktion sichern 
können (kapitalistische Produktion, verschiedene Kombinationen 
bei der Produktion) oder durch welche die Rechtsordnung 
schiedene Arbeitssysteme und zwar (Sklaverei, System der Ar­
beitsfreiheit), solche sanktionirt, zwischen welchen nach der Er- • 
giebigkeit der durch sie geleisteten Arbeit und so auch der Pro­
duktion unterschieden werden kann, endlich solche, durch wel­
che die Rechtsordnung, (z. B. die des Gesammteigenthumes) 
eine zentralistisch geleitete und deshalb besser organisirte Pro­
duktion und auf diese Weise als deren Ergebniss eine weiter­
gehende Arbeitstheilung und Vereinigung der Produktion und 
deren bekannte wirtschaftlichen Vortheile zusichert.

zusammenwir-

ver-

Die Rechtsordnung kann jedoch nur den Weg dazu öffL 
nen, dass'die Gesetze der sozial wirtschaftlichen Produktion bes­
ser zur Geltung gelangen sollen, oder sie kann es verhindern, 
dass die sozialen Produktionskräfte sich nach diesen Gesetzen 
frei entfalten. Aber neue charakteristische Merkmale kann sie 
auf dem Gebiete der Produktion ebensowenig hervorbringen, 
Gesetze kann sie der volkswirtschaftlichen Produktion ebenso-

8
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wenig vorschreiben, als dem ganzen Produktionsvorläufe keine 
bestimmte Rechtsordnung als Vorbedingung zu Grunde liegt.

Wir haben somit eine längere Reihe von wirtschaftlichen 
Erscheinungen betrachtet und sind unterdessen auf manche 
wirtschaftliche Erscheinung gestossen, welche in dem Sinne, 
dass die Rechtsordnung auf die Entstehung der wirtschaftlichen 
Erscheinung eine konstitutirende, schaffende Rolle spielte, mit 
der Rechtsordnung gar nichts zu thun hat.

Wir betonen dies besonders, da wir durch dieses Ergebnis^ 
# unserer Untersuchung mit dem gewichtigen Ausspruche eines 

viel gelesenen und mit Recht gepriesenen Schriftstellers in Ge- 
gensatz gerathen sind. Rudolf Stamîmler schrieb in seinem im 
Jahre 1896 erschienenen Werke: »Wirtschaft und Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung», dass es auf der Welt 
keine wirtschaftliche Erscheinung und demzufolge auch keinen 
solchen fruchtbaren nationalökonomischen Begriff gebe, der die 
Grundlage seiner Existenz nicht immer in der jeweiligen Rechts­
ordnung suche, ja der ohne irgend welche Rechtsordnung41 * *) über­
haupt lebensfähig wäre.

Auf Grund dieser Auffassung kann dann nach Stammler 
auch die Aufgabe der Volkswirtschaftslehre keine andere sein, 
als die Natur der durch diese Rechtsordnungen hervorgebrach­
ten, nur durch sie menschlich und verständlich gewordenen wirt­
schaftlichen Erscheinungen zu untersuchen. Die praktische Vei« 
wirklichung der Rechtsordnung ist nach ihm nämlich nichts an­
deres, als die allein sichtbare, handgreifliche Form des das The­
ben der Gesellschaft ausfüllenden Wirtschaftens. Nach Stamm­
ler wird nicht das Recht durch das Wirtschaftsleben, sondern 
umgekehrt das Wirtschaftsleben durch das Recht hervorgebracht. 
Nach seiner Ansicht bietet nur die rechtlich organisirte Gesell­
schaft eine genügende Grundlage zum Wirtschaften. Ohne rech ti­
liche Einrichtung — so lehrt er — gibt es keine Wirtschaft.

Wir glauben, Stammler ist im Kampfe gegen den histo*

41) »Die Nationalökonomie ist. und kann als soziale Erwägung nichts an­
deres sein, als die Untersuchung bestimmter einzelner Rechtsordnungen, nach 
der Seite ihrer konkreten Durchführung. — Demjenigen aber, der diese Defi­
nition nicht nur im Einzelausdrucke belästigend zwacken, sondern sachlich 
abstreiten und leugnen will, ihm stelle ich die Forderung: mir einen ein­
zigen nationalökonomischen Begriff oder Lehrsatz zu nennen, der zur wissen­
schaftlichen Aufhellung und Erfassung des sozialen Lebens der Menschen 
als solchen beitrüge, und der nicht unter der Bedingung einer Destimmten 
äusseren Regelung menschlichen Zusammenlebens stände, also dass er heim
Wegdenken dieser konkreten Regelung nicht auch allen Sinn verlöre, und in
sein Nichts zusammensänke.» Cit. W. Seite 204.
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rischen Materialismus zu weit gegangen ; er hat sich in die ent­
gegengesetzte Uebertreibung verirrt. Er bemerkt das wahre Weh 
sen42) der sozialen Wirtschaft nicht, und er sucht, es auch nicht 
zu erforschen. Wie Georg Simmel, einer seiner berufensten Kri­
tiker, den von Stammler zur Erklärung der Gesellschaft, auf­
gestellten Begriff auch unserer Ansicht nach mit Recht unge­
nügend findet,43) so können wir auf Grund des bisher Gesagten 
auch die Stamjmler’sche Lehre von der Natur der Wirtschaft 
nicht als zutreffend annehmen.

Wit haben unseren bisherigen Darstellungen gemäss in dem 
Wirtschaftsleben der Gesellschaft Erscheinungen gefunden, wel­
che auch von der Rechtsordnung, von der jeweiligen rechtlichen 
Einrichtung der Gesellschaft getrennt ein wirkliches Leben ha­
ben. Wir bezeichnen dieselben mit dem gemeinschaftlichen Na­
men : als eleme n t a r e E r s c h e i n unge n des Wirtschafts­
lebens.44)

IV.

Das wirtschaftliche Leben zeigt uns ausser jenen Erschei­
nungen, welche wir, eben deshalb, weil der soziale Prozess ihrer 
Entstehung von der jeweiligen Rechtsordnung unabhängig ist, 
elementare Erscheinungen genannt haben, auch noch andere, 
höchst charakteristische Phänomene. Dies sind Erscheinungen, 
bei deren Hervorbringung der Rechtsordnung eine sehr wich- 
ligc Rolle zufällt; bei denen der Zusammenhang zwischen wirt­
schaftlicher Erscheinung und Bechtsordnung ein sehr enger ist, 
ein noch viel engerer, als dies Stammler glaubt.

Die ernste Volkswirtschaftslehre der neueren Zeit und zwar 
ebenso die des Individualismus, wie die des Sozialismus, hat 
es stets gefühlt, dass das Wirtschaftsleben, besonders aber 
ein Theil der wirtschaftlichen Erscheinungen mit dem Rechts^ 
leben, auf mehrweicher Grundlage die Rechtsordnung der Ge­
sellschaft (gegenwärtig auf der des Privateigenthums) aufgebaut

42) Dies wird deutlich durch seine hinsichtlich des Wertes schon oben 
zilirte Erklärung bewiesen.

43) Zur Methodik der Sozialwissenschaft, Schmoller’s Jahrbücher. Heft
2, 1890.

44) Den Ausdruck »elementare Erscheinung« gebrauchen nicht wir zuerst 
in diesem Sinne. Böhm-Bawerk sagt, indem er vom Kapitalzinse spricht: 
(Kapital und Kapitalzins II. 1902, S. 396.) »Es stellt sich als eine ökonomische 
Kategorie heraus, die elementaren, ökonomischen Ursachen entspringt.« Der 
Ausdruck ist wenigstens im Keim, schon hei ihm zu finden. Das ist frei­
lich eine ganz andere Frage, ob auch wir den Kapitalzins eine elementare 
Erscheinung nennen können. Davon im folgenden Abschnitte, (IV.)

3*
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sei, in irgend welcher Verbindung stehen muss. Die gewöhnliche 
Auffassung versuchte dies Verh'ältniss damit zu lösen und zu 
erklären, dass sie das Wirtschaftsleben als diejenige Thätigkeit 
der wirtschaftenden Individuen betrachtete, welche die von der 
Volkswirtschaftslehre festgesetzten, besser gesagt, erlauschten und 
erläuterten Gesetze im praktischen Leben zur Au Wendung bringt, 
natürlich innerhalb der vom Staate festgesetzten Schranken. Mit 
dieser Bemerkung «natürlich innerhalb der vom Staate festge­
setzten Schranken», glaubte die Volkswirtschaftslehre der auf­
geworfenen wichtigen Frage, nämlich der der Beurtheilung und 
Erklärung der Wechseleinwirkungen des Wirtschaftslebens und 
der Rechtsordnung, genug gethan zu haben.45)

Die Frage verdient jedoch eine viel tiefere Analyse 
denn unserer Ansicht nach besitzen wir eben in der richtigen 
Lösung dieser Frage einen Schlüssel der meist bestrittenen und 
auf die verschiedenste Weise erklärten Erscheinungen des wirt­
schaftlichen Lebens. Diese Erscheinungen sind die Phänomene 
der gesellschaftlichen Einkommenvertheilung, welche uns im tüg>- 
lichen Leben schon deshalb stets vor den Augen schweben, weil

4:) Diese Auffassung ist hauptsächlich in der zweiten Heimat der moder­
nen '\ olkswirlschaftslehre, in der deutschen volkswirtschaftlichen Litteratur herr­
schend geworden. Zu ihrer Kräftigung trug unwillkürlich auch der deutsche 
Hochscliul-Studienplan bei, nach dem die Pflege der Sozialwissenschaften vom 
Lernen der Rechtswissenschaften abgesondert ist. In Deutschland beschäf­
tigt sich der Nationalökonom, der sich ausser seinem Fach ansehnliche philo­
sophische Kenntnisse erwirbt, weniger mit dem positiven Rechtsstudium und so 
entgehen auch die Ergebnisse der Rechtswissenschaft sehr oft seiner Aufmerk­
samkeit Dass umgekehrt die überwiegende Mehrzahl der heutigen deutschen 
Juristen in derselben Weise den Ergebnissen der Volkswirtschaftslehre 
gegenübersteht, dafür ist eben Stammler das beste Beispiel, der, indem 
er seine geniale rechtsphilosophische Anschauungsweise auch auf das 
Gebiet des Wirtschaftslebens auszudehnen versucht, bei der Erklärung so man­
cher wirtschaftlicher Gesetze einen Kardinalfehler begeht.

Die ungarische Volkswirtschaftswissenschaft, hat in der Hinsicht, dass die 
sozialen und besonders die wirtschaftlichen Erscheinungen manchmal m be­
dingender Verbindung zu dem Rechtsleben .stehen, eine geeignetere 
fruchtbarere Grundlage erhalten. Während sich die hervorragendsten aus­
ländischen volkswirtschaftlichen Fachwerke (von den Schriften der Kathe- 
dersozialisten wird hier abgesehen) damit begnügen, das Eigenthumsrecht und 
dessen Ergänzungen, das Recht des Verkehrs zwischen Lebenden und das 
freie Erbrecht bloss als die nöthigen Grundlagen der heutigen Wirtschaftsord­
nung zu behandeln, macht hingegen beispielsweise Földes in seinem volks­
wirtschaftlichen Hauptwerke das Institut des Eigenthums in seinem Entstehen 
zum Gegenstände der Untersuchung und weist an vielen Steilen auf die 
ModiiLurung hin, welche die Gestaltungen der Rechtsordnung auf dem Gebiete 
des A irlschaftslebens verursachten. (Volkswirtschaftslehre, I. Budapest, 1901. 
Seit«- 82—93, ungarisch.) ,

und
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sic mii der Entwickelungsrichtung der immer brennender 
denden «sozialen Frage» in enger Verbindung stehen.

Zu Beginn unserer Zeilen haben wir es als eine anerkannte 
Thatsache hervorgehoben, dass sich bei dem heutigen Zustande 
unserer Sozialwirtschaft, das Ergehn iss dieses zusammenwirken­
den Wirtschaftens, also der reine Ertrag1 der sozialen Produktion, 
oder das Einkommen der Sozial Wirtschaft, (wie wir kur'z auszu­
drücken pflegen : das soziale Einkommen) in der Form von Grund­
rente, Kapitalzins, Arbeitslohn und Unternehmergewinn unter1 die, 
d ie Glieder der Gesellschaft bildenden einzelnen Privatwirtschaften 
vertheilt. Zur Hervormfung dieses Vertheilungsprozesses bedarf 
cs offenbar der heutigen sozialen Gesellschaftsordnung. Die 
heutige Rechtsordnung, welche das Privateigenthum anerkennt, 
muss zur Hilfe kommen, damit einzelne diesen Einkommenzwei­
gen entsprechend sich an dem Erfolge der Wirtschaft, der Zu­
sammen wirkun g der einzelnen Produktionsfaktoren, d. i. an dem 
Ertrage der Produktion, also am Sozialeinkommen betheiligen 
können, und zwar dem Antheile entsprechend, der ihnen schon 
an den Produktionsfaktoren selbst zugekommen war. Diese Rechts­
ordnung, welche das PrivateigenIhum über die Produktionsfak­
toren, den Boden, das Kapital und die Arbeit anerkennt, zu­
gibt und beschützt, ja sogar fordert, diese Rechtsordnung bleibt 
sich nur folgerecht, wenn sie den Eigenthümern dieser Faktoren 
erlaubt, sich an dem Erfolge der Produktion, andere hievon 
ausschliessend, zu betheiligen, und zwar heute in folgerichtiger 
Weise jenem Grade des wirtschaftlichen Momentes entsprechend, 
mit welchem die einzelnen Privatwirtschaften sich am Produk­
tionsprozesse betheiligt hatten.

Dies ist in Bezug auf die fund ¡ríen Einkommenzweige hand­
greiflich. Doch steht die Sache nicht anders auch in Bezug auf 
die nicht fundirten, (aus Arbeit herrührenden) Zweige des Ein­
kommens. Auch diese würden ohne die heutige Rechtsordnung 
des Privateigenthumes, wie wir später ersehen werden, nicht 
entstehen. Die Rechtsordnung des Privateigenthumes hat die 
ganze heutige Einkommen verthei lung hervorgebracht.

Bei einer Rechtsordnung des Gesammteigentlmmes würde 
sich der Erfolg der sozialen Produktion nicht in den vier, vor­
hin erwähnten Formen vertheilen. Im kommunistischen Staate 
wäre daher weder Grundrente, noch Kapital zins, noch Arbeitsr 
lohn, noch Unternehmergewinn vorhanden.

Wei die Lehren der, auf der Grundlage der Privateigen-

wer-
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thumsordming ruhenden Volkswirtschaftslehre in Bezug auf die 
Natur der einzelnen Einkommenzweige kennt, wird wissen, dass 
wir mit diesem unseren Ausspruche mit manchem anerkannten 
Satze der Volkswirtschaftslehre in Gegensatz gerathen sind.

Untersuchen wir nun, ob wir denn thatsächlich eine, den 
allgemeinen Auffassung entgegengesetzte Sache behauptet haben, 
und wenn dem wirklich so, wenn der Gegensatz zwischen un­
serer Ansicht und der allgemeinen Auffassung in Wirklichkeit 
bestehen sollte, welche Ansicht von beiden die richtige ist.

In Bezug auf die Entstehung, sowie das Maass der Grund­
rente ist heute die nieisst verbreitete Erklärung die 
renzial-Gmndrentcntheorie Ricardo-Thünen-Cairnes’, deren We­
sen, wie bekannt, folgendes ist: Die Erzeugnisse der mit un­
gleichen Produktionskosten produzirenden Bodenfiächen, werden 
auf demselben Markte verwerthet, wo sie einen gleichen Preis 
erringen. Den grössten Gewinnanteil am Preise werden die Be­
sitzer dieses Grundstückes haben, dessen Produktionskosten die 
niedrigsten waren, d. h. dessen Boden am fruchtbarsten ist. Ob wir 
nun diese Erklärung oder die Lehre Böhm Bawerks betrachten, der 
die Differenzialrententheorie ablehnend die Grundrente durch seine 
sich auf die ausdauernden Kapitalsgüter (Zins aus ausdauernden 
Gütern) beziehenden Theorie erklärt,46) oder ob wir jede andere 
Grundrententheorie betrachten, werden wir nicht eine finden, die 
die Grundrente nicht als eines Einkommens erwähnte, welches dem 
Grundeigentümer zukommt47) und welche nicht die Voraus­
setzung aufstellte, dass der Boden sich im Privateigen turne be­
finde. Dies Verhaltniss des Eigentumsrechtes ist eine so we­
sentliche Ursache der Entstehung der Grundrente, dass eben iiir 
folge dessen das Bodeneinkoimneu im gewöhnlichen Sprachgc- 
brauche so oft mit dem Begriffe der Grundrente zusammen- 
fällt.

Diffe-

llnd es wird trotzdem gelehrt, dass auch im komimmá 
stischen Staate, wo der Boden kein Privateigenthum bildet, die 
Grundrente besteht. Bölnn-Bawerk zum Beispiel argumentirl aus 
drück!ich damit zu Gunsten seiner Kapitalzinstheorie, mit wel-

4e) Kapital und Kapitalzins, 11. Positive Theorie des Kapitales. Innsbruck, 
1902. Seite 360—381.

4J) lim Missverstehen zu vermeiden, bemerken wir, damit nicht behauptet 
zu haben, als ob es von den Grundrententheorien gelehrt würde, dass das 
vom Grundei gen thümer aus dem Boden bezogene Einkommen mit der Grund­
rente identisch wäre, was selbstverständlich in den seltensten Fällen ge­
schieht. Der Irrthum kommt trotzdem oft vor. Die Ursache ist die, die wir 
im folgenden Satze des Textes anführen.
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cher er auch die Grundrente zu erklären versucht,48) dass der 
Arbeiter selbst im Sozia!istenstaate mit derselben Mühe und dem­
selben Kapital mehr auf einem fruchtbaren, als auf einem we­
niger fruchtbaren Boden poduziren könne, was auch 
Niemand leugnen wird. Daraus schliesst Böhm, dass die Grund­
rente eine rein «wirtschaftliche Kategorie» sei, von welcher selbst 
der sozialistische Staat sich nicht befreien kann. Es liegt hier, 
meines Erachtens nach, ein Irrthum vor, den mit ihm alle theilen, 
die die Grundrente, diese Erscheinung der Einkommenvertheilung 
für eine reine ökonomische Kategorie, für eine elementare wirt­
schaftliche Erscheinung halten.

Auch im sozialistischen Staate werden sich die Produktions­
kosten auf den verschiedenen Boden flächen verschieden gestal­
ten, und so werden auch die auf diesen Grundstücken erziel­
baren Reinerträge divergíren. Aus diesen Reinerträgen entsteht 
aber dort kein nach Individuen vertheilies Einkommen und die 
Grundrente ist doch ein solches. Der Reinertrag der sozialen Pro­
duktion, das Einkommen, wird ein Gesammteinkommen bilden, 
welches sich nicht nach der heutigen Rechtsordnung des Pri­
va tei gen thumes verthei len, im vorliegenden Falle also als Grund­
rente dem Grundeigenthümer zukommen wird. Es wird vielmehr 
nach mehrweichem Machtspruche des gedachten kommunisti­
schen Staates — die Natur dieses Machtspruches müssen wir 
hier nicht näher untersuchen — unter die einzelnen produzie­
renden Arbeiter verthei It werden. Auch bei Gesammtei geni hum 
kann die Gesammtheit mit derselben Arbeit auf dem besseren 
Boden mehr produziren, als auf dem minderen. Aber eine 
Grundrente kann sich in diesem Falle nicht entfalten, denn die 
Grundrente ist (laut Ricardos Grundrententheorie) nur die Folge 
der im freien Verkehr unter der Einwirkung von Nachfrage und 
Angebot sich auf dem Markte entfaltenden Preiserscheinung. 
Freier Verkehr, Nachfrage und Angebot, Markt und Preis aber, 
sind im kommunistischen Staate säirtfmtlich unbekannte Dinge. 
Das Einkommen, welches bei Bestehen des Privateigenthumes 
sich zur Grundrente gestaltet (wir glauben nach der Erklärung 
von Ricardo-Thünen-Cairnes), kann bei Gcsammteigenthum nur 
eine, in besonderen Fällen eintretende Kostendifferenz der auf 
verschiedenen Grundstücken betriebenen Landwirtschaft sein. 
Auch dafür haben wir keinen Anhaltspunkt, dass das Maass die­
ser Kostenverschonung mit dem Maasse der bei Privateigenthum 
entstehenden Grundrente immer als gleich betrachtet werde, denn

gewiss

4S) Cil. W. Seite 395. Anmerk.
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die Kosten Verschonung ist nur eine von der Produktivität der 
Produktionsfaktoren abhängige Grösse, die Rente ist aber aus­
serdem auch noch eine Funktion der Preisbildung.

Auch den Irrthum jener Sozialisten erblicken wir in ihrer 
dem Ausgangspunkte Böhms ähnlichen Auffassung, die, wie be­
sonders Henry George,49) das erste und am besten durch­
führbare Mittel zur Lösung der sozialen Frage, in der Kommu- 
nisirung des Bodens erblicken, und die zu dem Zwecke eine 
derartige, einzige Besteuerung vorschlagen, durch welche die 
Grundrente sehr stark belastet, am Ende ganz aufgehoben würde. 
Solange der freie Verkehr, der Markt und die freie Preisbildung 
bestehen werden, wird keine noch so hohe, auf den GrundJ- 
besitz ausgelegte Steuer im Stande sein, die Grundrente zu be­
seitigen. Denn wie gross die Last der singleRax auch sein mag;, 
so wird doch selbst bei dieser hohen Belastung unter den Prot* 
duktionskosten der einzelnen Grundstücke noch immer ein Un­
terschied bleiben, der bei freier Preisbildung unbedingt 
Entstehung einer Rente führen wird. Mag der Steuersatz noch 
so erhöht werden, so wird dieser vom Grundeigenthümer immer 
nur als Produktionskosten angesehen werden ; und er wird sich 
beeilen, dieselben bei freiem Verkehr auf die Käufer seiner 
Seite der Gesellschaft unentbehrlichen Produkte zu überwälzen. 
Die single-tax könnte die Grundrente im Falle der Rechtsord­
nung des Privateigenthumes und des freien Verkehrs selbst auch 
dann noch nicht beseitigen, wenn die verschiedenen Grund­
stücke, ihrer verschiedenen Fruchtbarkeit entsprechend, mit 
schiedenen, dem Maasse der auf denselben sich zeigenden Rente 
entsprechenden Steuersätzen belegt würden. Es ist nämlich über­
aus schwierig, die Grösse der reinen Rente im Voraus feslzu­
stellen.00) Es ist sehr schwer, losgetrennt vom ganzen Einkom-

zur

von

ver-

49) Progress und Poverty, New-York, 1879. Ich zitire nach der deutschen 
Ausgabe I: Fortschritt und Armuth. Eine Untersuchung über die Ursache 
der industriellen Krisen und der zunehmenden Armuth hei zunehmendem 
Reichthum. Deutsch von C. D. F. Gütschov. Berlin, 1881. Seite 289—418. 
The Science of Political Economy. New-York, 1898. Seite 355—356. — Die 
physiokr atenmässige Idee der single-tae vgl. zuerst : Wolke ff, Opuscule sur 
la rente foncière. 1854.

° °) Philippovich sagt : Da die Grundrente aber nicht selbständig zu 
erfassen, sondern in der Gesainmlgrosse des Bodenertrags enthalten ist, der 
auch zugleich Arbeits- und Kapitalersatz enthält, ist ein solcher Vörschlag. 
praktisch unausführlich. — Grundriss der politischen Oekonomie. I. Frei bürg, 
1899. Seite 296. I ns scheinen G e o r g e’s Ideen selbst theoretisch nicht an­
nehmbar.
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men der Landwirtschaft genau; den Theil zu bestimmen, wel­
cher vom Gesammteinkommen auf die Grundrente entfällt. Die 
Ursache dieser Schwierigkeit liegt einestheils darin, dass 
die jeweiligen Preisbildungen (deren Funktion die liento 
ist) im Voraus unerkennbar sind; andererseits aber darin, dass 
die fruchtbarere Bodenfläche auch die in der grösseren Steuer 
enthaltene Last verhältnissmässig leichter ertragen würde, als 
die minder fruchtbare. Bei dem fruchtbareren Boden sind wir 
nämlich noch weiter entfernt von der Grenze der möglichen Stei­
gerung der Ertragsfähigkeit (denken wir hier an die Amcliora­
tionen u. s. w., durch welche wir selbst unter der Herrschaft 
des Gesetzes des abnehmenden Bodenertrages den Ertrag der 
Landwirtschaft steigern können), als bei dem minder fruchtbaren, 
bei welchem das Ersetzen der fehlenden, kostenlosen Natur­
kräfte ein unverhältnissmässig grösseres Opfer erfordern würde. 
Und die Grösse der Wirksamkeit der kostenlosen Produktions­
kräfte zu bestimmen, ist ebenso schwierig, wie es unmöglich 
ist, die zukünftige Preisgestaltung schon in vorhinein zu sagen.

Es wäre deshalb eine so schwere Aufgabe, die in den Pro­
duktionsbedingungen bestehenden UnverhäJtnissmässigkeiten aus­
zugleichen, dass trotz aller Ausgleichsbestrebungen durch die 
Steuer dennoch eine Differenz zwischen den Produktionskosten 
der einzelnen Grundstücke übrig bliebe. Und das genügt — wie 
wir es schon mehrmals erwähnten — hei freiem Verkehr voll­
ständig zur Bildung einer Grundrente.

Wie wir in Bezug auf die Grundrente gesehen haben, dass 
die Privateigenthumsordnung nicht nur die Grundbedingung die­
ser Erscheinung ist, sondern, dass diese bei einer solchen Rechts­
ordnung auch gar nicht beseitigt werden kann, so können wir 
dies auch in Bezug auf den zweiten fundirten Einkommenszweig', 
den Kapitalzins ersehen.

Der Kapitalzins wird von der Volkswirtschaftslehre noch 
mannigfaltiger erklärt, wie die Grundrente. Doch welche Erklär 
rung wir immer betrachten, es wird von jeder hervorgehoben, 
dass der Zins eine solche Entlohnung des Kapitals sei, die dem 
Kapitalseigenthümer zukommt. Bloss die Art und Weise, wie die­
ser Zins zu Stande kommt, wird von ihnen auf verschiedene 
Art erklärt. Die Produktivitätstheorien (Roscher, Carey, Thüncn, 
Wies er) erklären, dass die Kapitalgüter mit der Fähigkeit ver­
sehen sind, Güter hervorzubringen. Den Gebrauchstheorien (Her­
mann, Knies, Henger) zufolge werden vom Kapitaleigenthümer 
deshalb Zinsen bezogen, weil er den Gebrauch des Kapital gutes 
andern überlässt; während nach der Sparsamkeitstheorie (Senior)
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die Zinsen dadurch entstehen, dass sich der Kapitalei genthümer 
des Gebrauches seines Kapifalgutes enthält, diese Enthaltung 
aber eine Belohnung fordert. Die Arbeitstheorie (besonders Ja­
mes Mill) erkennt den Kapitalzins, sich auf die Auffassung der 
englischen Klassiker stützend, die den Ertrag des Kapitals nur 
mit dem Unternehmergewinn zusammen bemerkten, als den Er­
folg der speziellen Arbeit des Kapitalisten. Nicht sehr ab weih 
chend hievon ist die Auffassung der Katheder-Sozialisten (Wag­
ner, Sehäffle), die im Kapitalzinse die Entlohnung der 
Kapitalsbesitzer geleisteten Kapitalsammelung und Kapitalüber­
lassung sehen. Nach Auffassung der Sozialisten selbst (Rodber- 
tus, Marx) entsteht der Zins dadurch, dass der Kapitalist dem 
Arbeiter im Verlaufe der Produktion dessen beraubt, was ihm 
nach den Gesetzen des Wirtschaften zukommen würde. Wir 
erwähnen auch Böhm-Bawerks Zeittheorie, nach der die Ursache 
des Kapitalzinses in jenem Werthunterschiede zu suchen ist, 
welcher für den Eigenthümer zwischen den auch gegenwärtig 
schon brauchbaren und den in der Zukunft in Gebrauch kom­
menden Gütern besteht.

Soviel namhafte Schriftsteller es gibt, fast ebensoviele Er­
klärungen bestehen über die Entstehung des Kapitalzinses. Die 
Produktionstheorie jedoch sieht ebenso nur die Belohnung des 
Kapitaleig'enthümers, d. i. die Folge seines Eigenthumes im Ka­
pitalzinse, wie die Gebrauchs- oder die Sparsamkeits-Enthaltungs­
theorie, oder die Arbeitstheorie (hiezu auch die Theorie der So­
zialisten gerechnet), sowie die Zeittheorie. Schon der gemeinsame 
Ausgangspunkt dieser verschiedenen Erklärungen bietet einen hin­
länglichen Beweis dafür, dass auch die Grundlage der Kapital­
zinserscheinung ebenso in der Rechtsordnung des Privateigen­
thums zu suchen ist, wie die der Grundrente.

Die Rechtsordnung ist aber nicht nur die Grundlage des 
Kapitalzinses, sondern sie ist auch die Erzeugerin desselben. 
Wie die Grundrente, wie wir dies nachzuweisen schon bestrebt 
waren, infolge der anerkannten vermögensrechtlichen Rechtsord­
nung der heutigen Sozialwirtschaft entstanden ist, ebenso wird 
auch der Kapitalzins durch diese Rechtsordnung hervorgebracht. 
Die Kapitaleigenschaft der Kapitalgüter (der GüterVorräthe und1 
Arbeitswerkzeuge) ist ebenso ein (wenn auch nicht ein kosten­
loser) Produktionsfaktor, wie die Produktionskraft des Bodens. 
Diese Kapitaleigenschaft nimmt in positiver Richtung Antheil an 
der Erzeugung des Produktionsertrages. Der Eigenthümer des 
Kapitalgutes fordert; aus dem entstehenden Ertrage der so­
zialen Produktion, also aus dem Einkommen der Gesellschaft,

vom

*
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Aiitheil ohne jede unmittelbare Arbeit. Bei dieser seinereinen
Forderung stützt er sich nur auf sein anerkanntes und von 
der heutigen. Rechtsordnung geschütztes Priviateigenthum, auf 
sein Verfügungsrecht über das mit Kapitaleigenschaft ausgo- 
stattetc Kapitalgut. Durch welche Theorie wir auch den Kapital­
zins zu begründen Versuchen, so können wir sozialökonomisch!
bloss nur die Ertragsfähigkeit des Kapitals, den durch die Pro- 
duktion entstehenden Ertrag, oder nach! Böhms Theorie, den 
Werthunterschied zwischen den gegenwärtigen und den zukünf­
tigen Gütern bestimmt und klar nachweisen. Dazu aber, dass 
dieser Ertrag, dieser Wertliunterschicd das Einkommen der ein­
zelnen Privatwirtschaften bilde, und die Gestalt des Zinses an­
nehme, dazu bedarf es schon der Rechtsordnung des Privat­
eigenthums, welche ebenso, wie sie den Boden in Privateigen­
thum gab, auch das Privateigenthum über die Kapitalgüter an­
erkannt hat.

Ein russischer Schriftsteller, Michael von Tugan-Bara- 
nowsky, dessen Werk über die englischen Handelskrisen vor 
einigen Jahren in deutscher Sprache erschienen ist'1), in welchem 
er, nebenbei bemerkt, die schwielige Frage der Krisen mit un­
gewöhnlicher Geistesschärfe untersucht, behandelt unter ande­
rem, die Krisentheorie Marx’ untersuchend, auch die Kapital- und 
Kapitalzinstheorie der Sozialisten. Er beschäftigt sich auch mit 
Rodbertus, und wie jeder, dem es gelang, in den Gedankenkreis 
dieses grossen Geistes wirklich einzudringen, säumt er nicht, 
bei der Lösung des Wesens des Kapitalzinses das, was er von 
diesem seinem Meister gelernt hat, zu verwerthen. Nach Rod­
bertus bedarf es zur Entstehung des Zinses zweier Dinge. Der 
Arbeit, welche mehr hervorbringt, als zur Fortsetzung derselben 
nothwendig ist, und einer Rechtseinrichtung, welche diesen Heben- 
schuss dem Arbeiter theilweise oder gänzlich entzieht, und die­
sen entzogenen Theil anderen zukommen lässt, ohne dass diese 
für diesen Ueherschuss unmittelbar zu arbeiten hätten.’3)

Tugan-Baranowsky ist kein Sozialist. Er anerkennt es nicht, 
wie wir es auch nicht thun, dass der erwähnte Ueherschuss 
das Ergebniss nur eines einzigen, des bei der Produktion 
wirkenden Faktors, nämlich der Arbeit, sei. Doch hat er keinen 
Grund, die Wahrheit des zweiten Theiles der oben erwähnten 
Rodbertus’schen Behauptung zu leugnen. Umso weniger finden

Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England.51) Studien zur
Jena 1901.

5*) Rodbertus sagt dies in dem zweiten an Kirehmann gerichteten 
Briefe : Zur Beleuchtung der sozialen Frage. I. Berlin, 1875. Seite 33.
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wir dazu einen Grund, wir, deren Auffassung, wie 
den bisher gesagten vorgeht; mit dem zweiten Theile die­
ses Satzes in allem übereinstimmt, besonders wenn wir von 
dessen, gegen

es aus

die Kapitalisten gerichteten Spitze abse- 
hen, wonach das Einkommen des Kapitalisten in jedem 
Falle dem Arbeiter entzogen wird. Mit Tugant-Baranowsky 
betonen auch wir die Produktionsfähigkeit der Kapitalgüter. Aber 
wie er, so sehen wir es auch, dass es einer gewissen Rechts­
ordnung, der Rechtsordnung des Privateigenthuins dazu bedarf, 
dass sich die Eigenthümer der Kapitalgüter an dem Erfolge der 
Produktion ohne jede Arbeit bloss deshalb betheiligen können, 
weil im gegebenen Augenblicke sie im Besitze dieser Faktoren 
sind. Zugleich fügen wir noch bei, dass diese Eigenthumsordj- 
nung, die Eigenthümer der Kapitaligüter auch befähigt, sich 
dem Erfolge der Produktion eventuell auch in grösserem Maasse 
zu betheiligen, als es dem Ertragsanteile der ihr Eigenthum 
bildenden Kapitalgüter entspricht. Dieser Fall wird ein treten, 
wenn unter den Eigentümern der verschiedenen Produktions-

an

faktorén die Kapitalisten sich in der günstigeren Lage befinden und 
wenn sie dadurch bei der T hei hin g mit einem grösseren Gewalt 
auftreten können. Dies ist aber der gewöhnliche Fall, denn sie 
beherrschen eben die Gütervorräthe, ohne welche der Arbeiter 
nicht prodüziren kann. Ausserdem werden die produzirten Güter 
von ihnen auf dem Markte verwertet, sie können daher 
der vorteilhaften Preisbildung in erster Linie den Nutzen zie­
hen. Denn es ist offenkundig, und auch wir haben es schon 
öfter erwähnt, dass der Markt, also der Eintausch der produ­
zirten Güter, zur Bildung dos individuellen Einkommens führt.53)

Wenn es feststeht, dass auch der Kapital zins als eine be­
sondere wirtschaftliche Erscheinung, durch die Privátéi gen thumse 
ordnung hervorgebracht wird, wie wir dies bezüglich der Grund­
rente betont haben, so muss es auch wahr sein, dass auch der

aus

5?) Damit wird dor Kapitalzins, als Thatsache der ganzen Einkommcn- 
vertheilung durch eine, nicht, dem Kreise der Wirtschaftsgesetze- angehörige 
Thatsache erklärt. «Wir haben also die Profittheorie von jeglichem Zusammen­
hang mit. der Werththeorie befreit», wie Tugan-Baranowsky sagt. (Ebenda ; 
Seite 226.) Er weist auch auf die interessante Thatsache hin, dass diese 
Lösung, wie so viele richtige Lehrsätze der Volkswirtschaftslehre zuerst schon 
von Ricardo in einem an Mac Cut loch gerichteten Briefe betont wurden : 
«After all the great questions of Rent, Wages and Profits must be explained 
by the proportions in wich the whole produce is divided between land­
lords, capitalists and labourers, and which are not essentially connected 
with the doctrine of value.» Letters of D. Ricardo to J. R. Me. Culloch, 
New-York, 1905. Seite 27. Ebenda.
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Kapitalzins ohne diese Rechtsordnung nicht denkbar ist. Hin­
sichtlich der Grundrente haben wir dies bereits nachgewiesen.

Ebenso natürlich ist dies auch bezüglich des Ivapit.al- 
zinses. Im kommunistischen Staate, der kein Privateigenthum 
über die Kapitalgüter anerkennt, wird ebenso wie in unserer 
Gesellschaft, jene Produktion erfolgreicher sein, welche mit 
Hilfe von Kapitalgütern vorgeht, als die, welche ohne Kapitah 
güter betrieben wird. Im kommunistischen Staate jedoch bleibt 
der ganze Ertrag der Produktion beisammen und er übergeht 
in dieser Form an die Gesammtheit, welche ihn in einer ihr 
gefälligen Weise unter die Glieder der Gesellschaft vertheilen, 
oder ihn zu weiterer Produktion verwenden wird. In diesem 
Staate gibt es überhaupt keine Einkommenvertheilung im heu­
tigen Sinne, Und zwar nur deshalb nicht, weil auch di,e nöthigo 
logische Vorbedingung dazu, der freie Verkehr, der Markt, die 
freie Preisbildung, fehlen. Nachdem aber das «Mehr», das 
Iheilte Sozialeinkommen fehlt, kann auch das «Wenigere», der 
Theil, der Kapitalzins nicht vorhanden sein.

All dies erscheint uns so einfach und natürlich, und wir 
hoffen, auch der Leser wird unserer Ansicht sein, dass er sich 
wahrscheinlich mit uns wundern wird, wenn er hört, dass der 
grösste Theil der Schriftsteller, die sich mit der Frage des Ka*- 
pitalzinses befassen, sich nicht zu unserer Ansicht bekennt, son­
dern dass diese Autoren ihre Kapitalzinstheorien eben desliad) 
konstruirten, um das Bestehen des Kapitalzinses auf sozialökot- 
nomischei Weise, bloss auf wirtschaftlicher Basis zu erklären und 
zu begründen. Auch Böhm-Bawerk, der hervorragendste Mono­
graphist der Kapitalzinstheorien, erblickt die grosse Bedeutung 
seiner Zeittheorie darin, dass diese Theorie seiner Ansicht nach 
gegen jeden, seitens der Sozialisten gegen den Kapitalzins 
richteten Angriff Schutz bietet. Er betont es ausdrücklich, dass 
durch das Erkennen des Werthunterschiedes der gegenwärtigen 
und der zukünftigen Güter (was bekanntlich den Kern seiner 
Kapitalzinstheorie bildet), vollkommen bewiesen ist, dass der Ka­
pitalzins keine historisch-rechtliche, sondern eine rein wirtschaft­
liche Kategorie bilde, welche eben deshalb auch im Staate der 
Sozialisten auf fauchen muss. Er anerkennt es, dass der soziali­
stische Staat in der Person der Rentner, sowie in der Grösse 
der Renten Veränderungen hervorbringen kann, doch fährt er 
fort: «in der Thatsache, dass die Eigenthümer der Gegenwart s.- 
ware bei dem Umsätze gegen Zukunftsware ein Aufgeld erziel­
ten, ändert sie nichts und kann sie nichts ändern».54)

1)4) Kapital und Kapitalzins, 11. Innsbruck« 1902. Seite 396»

ver­

ge-
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Seine unserer Auffassung nach irrthümliche Ansicht wird 
dadurch erklärt, dass er auch im Staate der Sozialisten von 
Eigenthümern spricht, obwold bei der Rechtsordnung des GeL 
sammteigenthums auch dem Arbeiter (es bezieht sich nämlich 
das Wort «Eigenthümer» im vorigen Zitate auf den Arbeiter) 
nicht einmal über seine Arbeit ein individuelles Eigenthum 
zusteht. Bei Gesammteigenthum gibt es ebenso keinen 
Zins, wie es keinen in der ¡Wirtschaft, des Robinson 
gibt. (Durch Böhm wird auch dies bestritten.55) Und cs 
gibt deshalb keinen Zins, weil in keinem Falle ein freier 
Verkehr vorhanden ist, durch welchen er sich entfalten 
könnte. Freien Verkehr gibt es aber im Staate der So­
zialisten deshalb nicht, weil kein Privateigenthum besteht, und 
cs so auch kein unbehindertes Verfügungsrecht über die Güter 
bestellt. Im Zustande Robinsons dagegen gibt es deshalb keinen, 
weil hier einerseits die Wirtschaft vollständig isolirt, anderer­
seits aber das Eigenthum, wirtschaftlich wenigstens, ganz schrarü- 
kenlos ist.56)

Die sehr scharfsinnige, aber aus falschen Prämissen lier- 
vorgchenden Erörterungen Böhm-Bawerks sind für jene Richtung 
der Volkswirtschaftslehre bezeichnend, welche bei der Untersu­
chung der wirtschaftlichen Erscheinungen die Rechtsordnung der 
Gesellschaft in konsequenter Weise ausser Acht lässt.57)

Die fundirten Einkommenzweige, die Grundrente und der 
Kapitalzins besitzen nach den bisher erwähnten, hervorragender­
weise in der vermögensrechtlichen Ordnung des Privatrechtes 
ihre Grundlage. Die Rechtsordnung bringt sie jedoch nicht

Ebenda. i
’v') Puh ii; - B a w e r k spricht eigentlich nicht, vom kommunistischen, son­

dern nur vom sozialistischen Staate, in dem über eine gewisse Art der 
Güter Privateigenthum bestehen kann. Dieser Eigenthumsordnung bedarf er, 
um mit semer Zeittheorie den Begriff des Kapitalzinses losen zu können. Dass 
er dies so meint, das wird noch mehr dadurch bestätigt, dass nach seiner 
Ansicht der Kapitalzins teuueh im sozialistischen Staate uuftrelen wird, und 

besonders dann, «wenn die sozialistische Gesellschaft nicht als eine 
einheitliche Gemeinschaft, sondern als System selbständiger Gruppenwirtschaften
zwar

organisât wäre.» Ebenda: Seite 395.
fî) Schm oller, der doch die theoretische Wahrheit der Kapitaltheorie

Böhms anerkennt, (wir würden sagen, dass diese Theorie eine bestehende 
Thatsache gut beschreibt, ohne dessen Ursache zu erklären) sagt: «Der \ er­
fasset glaubt wohl selbst nicht, dass er mit dieser an sich ganz rieh!igen 
Ausführung die Vorstellungen der Volksmassen getroffen habe, die praktisch 
seit Jahrtausenden zur Kapitalrente geführt und den Zins im Rechtsbewusst-

Grundriss der allgemeinen Volkswirtschafts­sein gerechtfertigt haben 
lehre. Zweiter Thcil. Leipzig, 190-1. Seite 206.
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deshalb hervor, weil sich Grün fl rente und Kapital zins zum Ver­
mögen heften, aus jenem Vermögen entspringen, welches eben 
zum Gegenstände der rechtlichen Regelung wird, sondern, wie 
wir gesehen haben, zufolge jener viel allgemeineren und tiefer 
liegenden Ursache, nach welcher die ganze heutige Einkorn men - 
vertheilung nur hei dem heutigen freien Verkehre, bei der heu­
tigen PrivateigenthumsLRechtsordming zustande kommen kann. 
Die sicli am Sozialeinkommen beteiligenden Wirtschaften wer­
den durch dieselbe gebildet und dieselbe Rechtsordnung ruft 
auch jene wirtschaftlichen Erscheinungen des freien Verkehrs 
hervor, mit deren Hilfe das vert heilte Einzel ei nkommen sich 
quantitativ entfaltet.

Aber nicht nur die fundirten, sondern auch die nicht fun­
dir ten Einkommenzweige, besonders der Arbeitslohn haben ihre 
Grundursache in der Privateigentums-Rechtsordnung der wirt­
schaftenden heutigen Gesellschaft. Bei Privateigenthumsordnung 
ist der Arbeiter in der frei wirtschaftenden Gesellschaft ebenso 
Herr seiner Arbeit, wie der Kapitalist Herr seines Kapitals ist. 
Die Grundlage der Beteiligung ist also auch hier das Eigen­
tum.

Der Begriff und das Maass des naturgemässen Arbeits­
lohnes58) pflegt so festgestellt zu werden, dass auf den Anteil 
hin gewiesen wird, welcher als verhält issmüssige Entlohnung 
der bei der Produktion mitgewirkten Arbeit ihr aus dem Er­
folge der Produktion zufällt, und über welchen Theil der Ar- 
beiter als sein Eigentum frei verfügen kann. Der Arbeitslohn 
ist also der dein Arbeiter aus dem verteilten Sozialeinkom­
men als Entlohnung seiner geleisteten Arbeit zukommende An­
teil.59) Ricardo und mit ihm die sich den englischen Klassi­
kern anschliessende Richtung erblickt das richtige Maass des 
Arbeitslohnes in den Produktionskosten der Arbeit.60) Die Grenz- 
nutzentheorie und ebenso der Sozialismus betrachten den Werth 
des Produktes als das Maass des Arbeitslohnes. Letzterer den 
Werth des ganzen Produktes, ersterer nur denjenigen Theil des 
Wertes des Produktes, welcher auf das Moment der an der 
Produktion mit gewirkten Arbeit entfällt, und zwar auf das Mo-

;>s) Földes nennt dies «abstrakten Arbeitslohn». Volkswirtschaftslehre I. 
Budapest, 1901. Seite 364, ungarisch.

■’9) Nach Philippovich: Der Arbeitsolhn ist ein rür die Ijeberlassung 
der Arbeitskraft bezahltes Entgelt. — Grundriss der allgemeinen Volkswirtschafts­
lehre. Frei bürg, 1899. Seite 303.

(’°) Smiths zweifache Arbeitslohntheorie führt nur in der einen Form 
zu der Arbeitslohntheorie, die wir gewöhnlich als die der Klassiker bezeichnen.
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ment jener Arbeit, welche zur Erzeugung des auf dem Markt 
noch noth wendigen letzten Gutselementes erforderlich war.

Der Produktionskostentheorie gemäss ist der Arbeitslohn, 
sein Erscheinen und seine quantitative Entfaltung, auch nicht 
nur von der bei irgend welcher Rechtsordnung bestehenden Fluk­
tuation des Wirtschaftslebens abhängig. Auch die Produktions­
kostentheorie gibt, es zu, dass es durch die Privateigenthums­
ordnung und deren Ergebniss, das freie Vertragsrecht es er­
möglicht wird, dass der Arbeiter über das ihm für seine Ar­
beit zukommende Einkommen verfüge und dass er seine 
Arbeit als einen noth wendigen Produktionsfaktor in die Pro­
duktion des Kapitalisten einfüge. Die vom Werthe des 
Produktes ausgedehnte Arbeitslohntheorie wieder erblickt im 
Markte, dem Verkehre und dem Preise, also in den auf der 
Privateigenthumsordnung auf gebauten wirtschaftlichen Einrich­
tungen die logischen Vorausbedingungen des sich entfaltenden 
Arbeitslohnes. Wie es durch diese Einrichtungen erst möglich 
wird, dass der Kapitalist nach seinem Kapitale Zinsen, 
der Grundeigenthümer nach der Produktionskraft seines Bodens 
Rente beziehe, ebenso ist auch dazu, dass der Arbeiter aus 
dem Erfolge der Produktion, an der er theilgenommen hat, einen 
Theil für sich beanspruchen und erhalten könne, die Ausdeh­
nung des Prinzips des Privatei gen thumes auf die Arbeit not big.

Beim Systeme des Sklaventhums wird eben das EigentImms­
prinzip bezüglich der Arbeit nicht anerkannt; dort ist der Ar­
beiter nicht Ei genthümer seiner Arbeit, wie er z.B. bei der freien. 
Wirtschaft einer ist. Deshalb kann dort von Arbeitslohn auch! 
nicht die Rede sein. Aber auch beim Sklaventbume ist, der physi­
sche Zusammenhang zwischen dem Arbeiter und seiner Arbeit, 
wohl vorhanden. Auch hier verfügt der Sklave über seine eigene 
Arbeitskraft. Die Arbeitskraft muss aber erzeugt, muss erhalten 
werden. Diese Erzeugungskosten machen dann bei diesem 
halten werden. Diese Erzeugungskosten machen dann bei diesem 
Arbeitssysteme jenen Theil der Produktionskosten des Llnter- 
nclimers aus, der sonst auf Arbeitslöhne entfallen würde. Die­
ser Theil bleibt aber unter solchen Verhältnissen sichtbar auch 
nur Produktionskosten, er nimmt die Gestalt des Arbeitslohnes, 
da das Privateigent bums recht, der Arbeit nicht anerkannt wird, 
nicht an. Die dem Arbeiter zu entrichtende Summe, welche 
vom priva (Wirtschaft liehen Standpunkte des Unternehmers, im­
mer als Produktionskosten betrachtet wird, wird in der So­
zialwirtschaft unter dem Systeme des sich auch auf die Ar-
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beit erstreckenden Privateigenthums als selbständiger Einkoto 
menzweig, als Arbeitslohn fungiren, ; I

Wenn es in Bezug auf den natürlichen Arbeitslohn fest­
steht, dass er nur bei Privateigenthumsordnung betriebener Wirt­
schaft wu kommen kann, wird dies noch umsomehr bezüglich 
des Arbeitslohnes, wie er auf dem Markte vorkommt, von Gel­
tung sein, und noch eher bezüglich jener Form des Arbeits­
lohnes, welcher eigentlich Arbeiterlohn genannt werden sollte. 
Bei der auf dem Systeme des Privateigenthums ruhenden Wirt­
schaft ist der Arbeiter in überwiegender Zahl der Produkt ions­
fälle gezwungen — dies ist eben für die Arbeitsklasse 
zialem Gesichtspunkte der charakterisirende Umstand — mit dem 
Eigenthümer der Arbeitswerkzeuge und des Arbeitsvorrathes 
einen Vertrag einzugehen. Die wirtschaftliche Kraft der beiden 
ver tragsohl ¡essenden Parteien, und so die Gewalt, mit welcher 
sie gegen einander beim Vertragsehliessen auf treten können, ist 
ungleich.

von so­

lfie sich auf ihre Vermögensmacht stützende Wirt­
schalt, welche die als Arbeitswerkzeuge dienende Güter besitzt, 
kann beim Vertragsehliessen, aber auch bei der Vollziehung 
des \ ertrages in ihrem eigenen Interesse stets eine grös-

Macht entfalten, als die andere, welche infolge ihrer Ver­
mögens losigkeit diesen \ ertrag zu suchen eben gezwungen ist. 
Wie földes richtig sagt: Wenn die beiden Gruppen ungleiche 
wirtschaftliche Macht besitzen, geschieht die Theilung des Werth es 
der Produktion derartig, dass die schwächere Partei eines Thei- 
les des ihr gebührenden Einkommens beraubt wird.61) Weil die 
wirtschaftliche Macht der beiden vertragschliessenden Parteien 
immer eine ungleiche ist, und weil dort, wo das Unternehmen 
erfolgreich gedeiht, stets die Macht des über Kapital verfügen­
den Theiles eine grössere ist (die Macht liegt eben im 
K api t a leigen t h u m e, ohne welches das Unternehmen erfolglos 
wäre), so wird der Arbeitslohn, neben anderen, auf seine Höhe 
einwirkenden faktorén stets auch davon abhängen, was der Ka­
pitalist geneigt ist, dem Arbeiter zukommen zu lassen. Der un­
ter solchen Verhältnissen entstandene Arbeitslohn wird Arbeiter- 
John genannt. Dieser Arbeiterlohn also, obgleich in wirtschaft­
licher Beziehung der Arbeitslohn keine Funktion des Kapital­
zinses ist1’-) (es ist möglich, wie wir wissen, dass Kapital zins

sere

G1) Volkswirtschaftslehre, I. Budapest, 1901. S. 341, ungarisch.
'-) Dies wird auch von Marx anerkannt : «Finden Variationen (d. h. i ni­

ekonstanten» Kapital) statt, sei es in Folge von Oekonomie des konstanten 
Kapitals, sei es in Folge von Preisschwankungen des Rohstoffs, 
ciien sie stets die Profitrate, auch wenn sie den Arbeitslohn . . . ganz un be­

so affi-

4
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und Arbeitslohn zugleich steigen oder sinken, aber auch dass 
bei steigendem Kapitalzinse der Arbeitslohn fällt, und umge­
kehrt), wird auf dem Grunde der Privateigenthumsordnung den­
noch abhängig sein, zwar nicht vom Kapitalzinse, aber von jener 
wirtschaftlichen Macht, welche sich auf eine grössere Vermö­
genskraft stützt.

Die Privateigenthumsordnung bringt also die Kategorie des 
Arbeitslohnes neben den anderen vertheilten Einkommenzweigen 
nicht nur hervor, sondern ist auch auf das Maass derselben (be­
sonders ihrer thatsächlichen Form, des Arbeiterlohnes) von ge­
staltendem Einflüsse.03)

Unter sämmtlichen Zweigen des vertheilten Sozialein koni­
scheint der Arbeitslohn am wenigsten eine nothwendigemens

Folge der Privateigenthumsordnung zu sein. In dieser irrthüm- 
lichen Ansicht können wir dadurch bestärkt werden, dass — 
wie wir dies öfters zu hören bekommen — der Sozialismus von 
sämmtlichen Einkommenzweigen nur den Arbeitslohn anerkennt 
und nur diesen aufrecht zu erhalten geneigt wäre. Im Slaate 
des Sozialismus würde demgemäss als eine einzige Art des 
Einkommens bloss der Arbeitslohn fungiren. Dies ist ein Irrthum, 
ln einer Gesellschaft, welche die sozialistische Auffassung kon­
sequent und vollständig verwirklicht, im kommunistischen Staate 
also gäbe es auch keinen Arbeitslohn, ebenso, als es weder ein 
Einkommen im heutigen Sinne und auch überhaupt keine Privat­
wirtschaft, noch dessen konsumtive Seite, einen Privathaushalt 
geben würde. Derjenige sozialistische Staat aber, welcher nui die 
Faktoren der Produktion dem Privateigenthume entziehen würde 
und die konsumtive Seite der Wirtschaft, den Haushalt der Pri­
vatdisposition überliesse, würde die Kategorie des Arbeitsloh­
nes ebenfalls nicht kennen. Dieser Staat würde das ganze Er­
gebnis der sozialen Produktion unter die einzelnen Wirtschaften 
vertheilen Nach welchen Prinzipien, ist Nebensache. Der Ein­
zelne würde sich auf Grund seines 1 hcilnehmcns an der ganzen 
Produktion an dem Ertrage derselben betheiligen. In diesem Er­
trage jedoch würde das Ergebniss aller drei Produktionsfaktoren

lassen.» Das Kapital. Dritter Band. Erster Theil. Hamburgi 1894, S.rührt
81. Dieser Ausspruch widerspricht freilich theilweise dem von Marx aufge- 

der abnehmenden Richtung der «Profitrate». (Dies wird auchstellten Gesetze
Tugan-Baranowsky erwähnt.)

63) Wieder weisen wir darauf hin, was wir oben (S. 44.) in einem Aus­
spruche Ricardos über die vertheilende Rolle des Vermögensmomentes 

haben. Der Arbeitslohn, als Einkommenszweig gelangt am

von

ver-
meistennommen

unter die gestaltende Macht des Vermögensmomentes.
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zusammen enthalten, sein. Die einzelnen Theilnehmenden wären 
also z. ß. an der Grundrente auch dann betheiligt, 
unmittelbai auch nicht an der auf die Produktionskraft des Bo­
dens begründeten Produktion theilgenominen hätten. Im Soziali­
sten Staate wäre das den Einzelnen vom Staate zugemessene und 
zwar nur
Einkommen nur ein ihnen gebührender Antheil von dem gan­
zen Ertrage der gesellschaftlichen Produktion. Dieser Antheil 
könnte nicht nur dem Maasse nach viel grösser sein, sondern 
wäre auch in Bezug auf seine Entstehungsgrundlage unbedingt 
eine weit zusammengesetztere Erscheinung, als der heutige Ar­
beitslohn. Wenn wir die Glieder des Sozialistenstaates Arbeiter 
nennen würden, so könnte auch dieser Antheil Arbeiterlohn ge­
nannt werden; aber freilich müsste darunter dann auch etwas 
ganz anderes verstanden werden, als unter dem heutigen Ar­
beiterlohne. Der Sozialistenstaat würde seinen Mitgliedern nicht 
den Lohn ihrer Arbeit zahlen, sondern ihnen einen Antheil von 
dem ganzen Ertrage der staatlich organisirten Produktion 
weisen.64)

wenn sie

zum Zwecke der persönlichen Konsumtion benützbare

zu-

M enn wir die Natur des Unternehmergewinnes richtig be- 
urtheilen, wird es uns ebenso klar sein, dass auch dieser Ein­
kommenzweig die Grundursache seines Bestehens in der Privát­
éi gen thumsordnun g hat, wie wir dies hinsichtlich der Grund­
rente, des Kapitalzinses und des Arbeitslohnes schon gesehen 
haben. Der vierte Zweig des vertheilten gesellschaftlichen Ein­
kommens, das Einkommen des Unternehmers ist theils 
arbeitsmässige Belohnung, welche dem Unternehmer für seine 
höhere intellektuelle Arbeit zu kommt. Der Unternehmer verrichtet 
diese Arbeit an

eine

Stelle des Kapital- und Grundeigenthümers und 
erhält von ihnen dafür nach den Prinzipien der bei privateigeu- 
thümlicher Rechtsordnung betriebenen Wirtschaft eine gewisse 
Belohnung. Dieser Unternehmerlohn ist aber nur ein Theil des 
Einkommens des Unternehmers. Der andere Theil, der eigentliche 
Interneb mer gewinn beruht darauf, dass der Unternehmer mit

ß4) Wie der Antheil zu berechnen wäre, das ist eben das schwerste Pro­
blem der «Musik der Zukunft». Vgl. Wagner: «Man spekuliert aber über die 
Frage: ob Jedem nach seinen Bedürfnissen oder Jedem nach seiner Leistung 
ein Antheil am Ertrage zu gewähren und etwa Jedem nach seinen Fähig* 
keitf n auch ein Antheil an der Arbeit zu übertragen sei 
ergibt sich, dass bei einem Vertheilungssystem nach dem Prinzip 
tiver Zutheilung immer nothwendig dieselben grundsätzlichen Streitfragen auf­
tauchen, welche dann auch wie ein rother Faden die ganze sozialistische 
Literatur, soweit sie sich mit dem Vertheilungsprinzip beschäftigt, durch­
ziehen» Grundlegung der politischen Oekonomie, 1. 2. Leipzig, 1893. S. 673.

Jedenfalls
autorita-

4*
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den ihm anvertrauten Produktionsfaktoren mehr produziren kann, 
als ihre durchschnittliche Produktionsfähigkeit beträgt. ) Auf der 
Grundlage der Privateigenthumsordnung bleibt er Eigenthüirier 
dieses Überschusses. Der Grundeigenthümer und der Kapitalist 
überlassen nämlich die Mittel der Produktion nach fien I t inzi- 
pien des Privateigentums zu einem im voraus bedingten 1 J eise 
vertragsmässig dem Unternehmer, dem die zur Wirtschaft noth- 
wendige Vermögensgrundlage fehlt, der aber im Besitze der Un­
ternehmungsfähigkeit ist. Der Lohn dieser Fähigkeit ist das 

Unternehmereinkommen. Dies Einkommen ist also theilsganze . Arbeitslohn, theils rentenmässiges Einkommen. Auf sein Maass
Einfluss, welche einerseits aufsind daher jene Faktoren von 

den Arbeitslohn, andererseits auf die Rentengestaltung einwir­
ken. Die Verschmelzung dieser doppelten Faktoren im Unter­
nehmergewinn gestaltet sich zu einem eigenartigen, rontenmäs-

Arbeitslohne um.
Dazu jedoch, dass diese Faktoren frei zur Geltung gelangen 

können und so der Unternehmergewinn entstehen könne, dazu 
hat die wirtschaftende Gesellschaft, wie wir dies schon bei den 
rentenartigen Einkommenzweigen und auch beim Arbeitseinkom- 

nachgewiesen haben, eine solche Rechtsordnung notluv en­
dig, welche das Privateigenthum anerkennt. Die nähere Bespre­
chung dieser These ist, nach dem Bisherigen überflüssig. Es 
würde nur zur Wiederholung dessen führen, was wii hei den 
drei bisher erwähnten, vertheilten Einkommenzweigen uliei die 
wirtschaftliche Aufgabe der Produktionsfaktoren bei Erzeugung 
des als Sozialeinkommen zu vertheilenden Ertrages gesagt ha­
ben. Bei der Gestaltung des Unternehmergewinnes ist nämlich, 
wie bekannt, kein solcher besonderer, selbständiger Pioduktions- 
faktor thätig, dessen wirtschaftliche Aufgabe wir bisher noch 
nicht untersucht hätten. Mit Nachdruck verweisen wir daher auch 
hier bloss auf Grund des vorher Gesagten darauf, dass die drei 
Produktionsfaktoren auch bei der Hervorbringung des Unterneh­
mergewinnes von einer gewissen Rechtsordnung nicht absehe.n 
können. Und diese ist, wie wir gesehen haben, die Privateigen- 
thums-Rechtsordnung unserer heutigen Gesellschaft.

Der Unternehmergewinn als besonderer Einkommenzweig 
daher ebensowenig eine elementare wirtschaftliche Erschei­

nung, wie die Grundrente, der Kapitalzins oder der Arbeitslohn.

sigen

men

ist

c5) Vgl. Philippovich, Grundriss der politischen Ökonomie, I. Frei-» 

bürg, 1899. Seite 281.



53

In dem Bisherigen haben wir manche, nicht unwesentliche 
Wahrheit vor gef un den. Diese müssen nun, bevor wir weiter 
gehen, kurz zusammen gefasst werden.

Wir haben gesehen, dass der Ertrag der sozialen Produk­
tion bei jedwelchcr Rechtsordnung sich der Menge nach in 
gleicher Weise ausbilden kann. Dies haben wir so ausgedrückt, 
dass unter anderen auch die Produktion eine elementare wirt­
schaftliche Erscheinung ist. Wir haben aber auch jenes gesehen, 
dass dazu, dass sich die einzelnen Privatwirtschaften an dem 
Ertrage der sozialen Produktion, als einem Einkommen in 
Gestalt der einzelnen Einkommenzweige betheiligen können, 
schon die Privateigentliumsordnung nöthig ist. Wir haben ferner 
gesehen, dass die Einkommenzweige ohne Hilfe der Privatrechts­
ordnung in der Gesellschaft gar nicht auftreten können.

Daraus folgt :
Der Ertrag, welcher sich in der Gesellschaft bei der Rechts­

ordnung des Privateigenthumes in Gestalt der vier Einkommen­
zweige vertheilt, kann auch bei einer anderen, beispielsweise 
bei der Vermögensrechtsordnung des Gesammteigenth unies in 
derselben Grösse erscheinen. Doch im letzteren Falle wird diese 
erscheinende Güterquantität bloss einen Ertrag ausmachen ; sie 
wird nicht zum Einkommen, noch weniger zum vertheilten Ein­
kommen werden. Der reine Ertrag der gesellschaftlichen Pro­
duktion und das Sozialeinkommen, beide Dinge decken sich hin­
sichtlich ihrer Quantität. Begrifflich aber sind sie trotzdem sehr 
verschieden und zwar der praktischen Folgen halber, die sich, 
dem Begriffe des Einkomhiens in der Gesellschaft anschliessen, 
also in Folge der Vertheilung. Es ist also nicht nur eine unter 
Ausdrücken wählende Haarspalterei, wenn wir die beiden Be­
griffe von einander scharf zu unterscheiden trachten, und jeden 
an dem ihm zukommenden Orte, den Begriff des Einkommens 
also nur in jener Gesellschaft an wenden wollen, welche bei der 
Rechtsordnung des Priva teig enth unies wirtschaftet. Wie noth- 
wendig solche Unterscheidungen sind, beweisen die Irrthümer, 
welche sogleich entstehen, wenn die scharfe Scheidewand, die 
zwischen den zwei Begriffen zu ziehen ist, ausser acht gelassen 
wird. Böhm-Bawcrk z. B. sieht es, dass die Gesellschaft auch 
in jenem Staate produzirt, der die Rechtsordnung des Gesammt- 
cigenthums anerkennt. Doch indem er den Erfolg dieser Pro­
duktion nicht einfach mit dem1 objektiven Ausdruck «Ertrag» be­
zeichnet, macht er den ersten Schritt zu jener, seiner, unserer 
Auffassung nach fehlerhaften Behauptung, womit er nachzuwei­
sen trachtet, dass der Kapitalzins gleichfalls eine, von jeder
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Rechtsordnung unabhängige wirtschaftliche Kategorie sei.66) Durch 
denselben Irrthum wird Henry George dazu verleitet, auch im 
Sozialistenstaate von Grundrente zu sprechen, beziehungsweise 
dieselbe auch bei Privateigenthumsrechtsordnung für aufhebbar 
zu halten.

Eine andere Thatsache, auf die wir als Ergebniss des bis­
herigen hinweisen wollen, ist die folgende :

Uebei die elementaren Erscheinungen erfuhren wir, dass 
sie bei jedwelcher Rechtsordnung in gleicher Weise zum Vor­
schein treten können, denn sie werden ausschliesslich von psy­
chischen und wirtschaftlichen Momenten hervorgebracht. Ohne 
jede Wirkung ist zwar die Rechtsordnung auch auf sie nicht. 
Die durch rein wirtschaftliche Momente entstandene elementare 
Erscheinung macht sich kürzere oder längere Zeit hindurch, in 
engerem oder weiterem Kreise, geltend, je nachdem neben 
deren auch die in Folge der Rechtsordnung entstandenen Ein­
richtungen des wirtschaftlichen Lebens ihr Auftreten in grös­
serem oder geringerem Maasse begünstigen. Das Gefühl des Be­
dürfnisses beispielsweise, welches, wie wir sahen, eine elemen­
tare Erscheinung ist, entsteht unabhängig von jeder Rechtsord­
nung. Doch kann, wie wir es ebenfalls gesehen haben, auf den 
Kreis dieses Gefühles neben anderen Faktoren auch die Rechtsord­
nung von Einfluss sein. Die Gesetze der Produktion z.B. sind rein 
von Einfluss sein. Die Gesetze der Produktion z. B. sind rein 
wirtschaftliche, elementare Erscheinungen. Der Wirkung dieser 
Gesetze unterliegt der Güterproduktionsprozess der Gesellschaft 
in gleicher Weise bei jeder Rechtsordnung. Aber auf die Aus­
giebigkeit der Produktion kann die verschiedene Rechtsordnung 
(gebundenes oder freies Arbeitssystem etc.), wie wir 
hen haben, von indirektem Einflüsse sein.

Die Rechtsordnung bringt mit anderen Worten diese Er­
scheinungen nicht hervor. Die Rechtsordnung ist zur Entstebüng 
dieser Erscheinungen auch gar nicht noting. Die Rechtsordnung 
ist kein bildendes, konstituirendes Element derjenigen Erscheinun­
gen, die wir als elementare bezeichnet haben. Nach ihrem Zu­
standekommen aber, welches ausschliesslich als die Wirkung 
wirtschaftlicher Gesetze vor sich gellt, kann die Rechtsordnung 
auch auf diese Erscheinungen einen Einfluss ausüben. Der Er­

an­

os. gese-

Gl’) Die tägliche Erfahrung zeigt, dass die Profitrate bedeutende Schwan­
kungen erfährt, ganz unabhängig von den technischen Bedingungen des Pro­
duktionsprozesses. Der Profit ist ein soziales Phänomen, welches nicht auf 
rein technische Momente zurückgeführt werden kann. Tugan-Baranowsky, C. 
W.: Seite 227
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folg dieses Einflusses wird darin bestehen, dass die elementa­
ren Erscheinungen ihre Wirkungen im Wirtschaftsleben mit einer 
geringeren Kraft, oder in einer vollkommeneren Weise zur Gel­
tung bringen können. Bei diesen Erscheinungen bildet die ele­
mentare, ökonomische Ordnung des Wirtschaftslebens das erste, 
wesentliche Moment, die Wirkung der Rechtsordnung ist bloss
eine Beigabe.

Eben umgekehrt verhält es sich hei den früher in zwei­
ter Reihe erwähnten Vertheilungserscheinungen. Die 
durch die Rechtsordnung, näher bezeichnet, durch die Privat- 
eigenthums-Rechtsordnung ins Lehen gerufen und gebildet. Bei 
diesen fungir! die Privateigenthumsordnung als ein konstituti- 
rendes Element der wirtschaftlichen Erscheinung. Bei diesen för­
dert die wirtschaftliche Gesetzmässigkeit die weitere Entwicke­
lung der Erscheinung (d. h. die i Ausgestaltung der einzelnen 
Einkommenzweige der Grösse nach) erst dann, wenn der Boden 
des wirtschaftlichen Lebens zur Hervorbringung dieser \\ irkun­
gen durch die gesellschaftliche Rechtsordnung schon genügend vor­
bereitet wurde. Bei den Vertheilungserscheinungen ändert sich also 
die Reihenfolge der einwirkenden wirtschaftlichen und rechtlichen 
Faktoren im Gegensätze zu den elementaren Erscheinungen des 
wirtschaftlichen Lebens. Die Erscheinung der Verthei lung unlerlic- 

während ihrer Entfaltung zuerst der* Wirkung und der Gesctz-

werden

gen
mässigkcit der rechtlichen und dann erst der'Wirkung und der Ge­
setzmässigkeit der wirtschaftlichen Faktoren. Dies können wir hei 
der Entwickelung eines jeden einzelnen Einkommenzweiges gut 
ins Auge fassen. Die Ausgestaltung der einzelnen, ihrer Grösse 
nach bemessenen Einkommen, wird stehon von wirtschaft­
lichen Gesetzen geleitet. Wenn der Boden zur Einkommpnver- 
theilung durch das Becht schon vorbereitet ist, dann wird sich 
die Höhe der Grundrente nach Wirtschaftsgesfetzen ent­
wickeln, ebenso das Maasis der Betheiligung der angehäuften Ver­
mögenskraft an dem Einkommen, was gewöhnlich Kapitalzins 
genannt wird, die Grösse des Unternehmergewinnes, ja, den na­
türlichen Arbeiterlohn vor Augen haltend, seihst auch die des 
Arbeitslohnes. Bei letzterem wird aber selbst hei der Ausge­
staltung seiner Höhe in paralleler .Weise mit dem wirtschaft­
lichen Momente auch das rechtliche einwirken, zufolge der Ur­
sache, wegen welcher wir weiter oben sagen mussten, dass die 
praktisch verwirklichte Form des Arbeitslohnes in der auf der 
Privateigenthumsordnung eingerichteten sozialen Wirtschaft der 
Arbeiterlohn sei.

Ein charakteristischer Unterschied zwischen den elemen-
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taren wirtschaftlichen Erscheinungen und den Erscheinungen der 
Einkommenvertheilung besteht, demnach darin, dass die Gesetz­
mässigkeit des Wirtschaftslebens und die Rechtsordnung, diese 
bei der Hervorbringung der wirtschaftlichen Erscheinungen und 
bei ihrer weiteren Entwickelung mitwirkenden beiden Faktoren, 
bei den zwei Erscheinungsgruppen hinsichtlich ihrer Reihen­
folge auf verschiedene Weise zur Geltung kommen.

Aber nicht nur in der Reihenfolge des Wirkens besteht 
ein I nterschied zwischen diesen Faktoren, sondern auch in der 
Wichtigkeit ihrer Macht, und zwar demgemäss, auf welchem Ge­
biete ihre Wirkung auftrilt. Die Rechtsordnung wirkt mit einer 
viel grösseren Macht auf die Entstehung der Erscheinungen der 
Einkommenvertheilung ein, als mit welcher sie bei den Elemem 
tarcrsehcinungen, bei der Modifizirung der Wirkungen die­
ser Erscheinungen mitspielt. Produktion zum Beispiel ist auch ohne 
eine in bestimmter Richtung wirkende Rechtsordnung möglich, 
und nur das Ergebniss kann durch eine entsprechende Rechts­
ordnung gesteigert werden. Vertheilung ist aber ohne eine ge­
wisse Rechtsordnung, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht 
möglich. Diesen Unterschied in der Wirkung bemerken wir auch 
bei dem zweiten Faktor der wirtschaftlichen Erscheinungen, bei 
der wirtschaftlichen Gesetzmässigkeit. Bei der Hervorbringung 
der Elementarerschein ungen herrscht die ökonomische Gesetz'- 
mässigkeit. in ganz souveräner Weise. Die Gesetze, nämlich die der 
Produktion, bleiben bei jeder Rechtsordnung dieselben und auch 
ihre Wirkung wird immer die gleiche sein. Bei den Vertheilungs­
erscheinungen kann jedoch die Rechtsordnung des Privateigen- 
thums der Herrschaft der wirtschaftlichen Gesetze, welche nur
sozusagen nebenbei, nachträglich wirken (ein solches Gesetz wäre 
z. R. folgendes : das Maass des natürlichen Arbeitslohnes ist gleich 
dem Wer the des Arbeitsproduktes), theilweise den Boden ent­
ziehen. (So gestaltet sich bekanntlich der abstrakte Arbeitslohn 
zum Arbeiterlohne.)

Die Erscheinungen des Wirtschaftslebens haben ausser den 
schon erwähnten elementaren Erscheinungen, 
den Erscheinungen der Einkommenvertheilung, noch einen be­
sonderen Kreis. \ on diesen, von den Erscheinungen des wirt­
schaftlichen \ erkchrs haben wir bisher noch nicht gesprochen. 
Auch diese gehören zu den Erscheinungen der Sozial Wirtschaft. 
Als wirtschaftliche Erscheinungen können sie ebenso unter die 
Einwirkung sämmtlicher wirtschaftlichen Faktoren gelangen, wie 
die elementaren Erscheinungen, oder die der Veitheilung. Die

und ausser



57

Rolle zweier dieser bildenden Faktoren wurde untersucht, die 
Rolle des wirtschaftlichen Lebens seihst und die der Rechts­
ordnung. Auf welche Art wirken diese Faktoren verschiedener 
Natur aul die Entwickelung der Verkehrsperiode des wirtschaft­
lichen Lebens ein?

Die Erscheinungen des Verkehrs nehmen in begrifflicher 
Hinsicht, aber auch der Reihenfolge nach den Mittelplatz ein, 
zwischen den Erscheinungen der sozialen Produktion und zwi­
schen denen der Ein kom men vertheilung. Sie bilden die verbin­
denden Kettenglieder, welche den Produktionsprozess mit demi 
Verlaufe der Vertheilung verbinden. Der Ertrag der sozialen Pro­
dukt! ion wird durch die Verkehrserscheinungen zum Einkommen 
der Gesellschaft gemacht, welches durch die Priva tei genthums - 
Ordnung und zwar nicht immer nach den abstrakten (elemen­
taren. ökonomischen) Regeln des Wirtschaftslebens (siehe z. B. 
Arbeitslohn !) unter die einzelnen, die Glieder der Gesellschaft 
bildenden Privatwirtschaften vertheilt wird.

Markt, Preis, Geld sind jene Erscheinungen, mit deren Hilfe 
nicht nur der Ertrag zum Sozialeinkommen wird, sondern welche 
auch zugleich als die Hilfswerkzeuge der durch die Prilvateigeni- 
thumsordnung ins Leben gerufenen Vertheilung fungaren, sie 
sind auch die ausgehenden Leitröhren des zu vert heilenden Ein­
kommens. Ohne dieselben könnte sich der Ertrag der gesellschaft­
lichen Produktion nicht zu dem, nach den Regeln der heuti­
gen Vertheilung unter die einzelnen Privatwirtschaften zerflies- 
senden Einkommen gestalten. Die Verkehrserscheinungen bieten 
sich der Privateigenthumsordnung als Hilfsmittel an, durch 
welche sich das Sozialeinkommen unter die einzelnen Privatwirt­
schaften automatisch vertheilen kann. Die Möglichkeit des freien 
Verkehrs bietet die Gelegenheit zur Entstehung des Marktes. Auf 
diesem Markte entfalten sich nach den wirtschaftlichen Gesetzen, 
nach den Gesetzen von Nachfrage und Angebot die Preise, 
welche die heutige Wirtschaft in Geld ausdrückt, ebenso, wie 
auch das, auf den Markt gebrachte Produkt in Geld umgerech­
net und bei der Venverthung zu Geld gemacht wird. Dies sind 
alles Verkehrserscheinungen, ebenso der Markt wie dessen pri­
märes Ergebniss, die Preisbildung. Die unmittelbar wirtschaft­
liche Folge dieser Preisbildung, also das sekundäre Ergebniss 
des Marktes ist dann schon die Vertheilung. Nur deshalb kön­
nen die Einzelnen Einkommen beziehen, weil man die Produkte 
auf dem Markte verwerthen kann.

Wenn wir die zwischen Produktion und Vertheilung1
Verkehres betrachten,eingeschalteten Erscheinungen des
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könnten wir auf den ersten Blick beinahe glauben, dass aus­
schliesslich die Gesetzmässigkeit des Wirtschaftslebens durch! 
den Verkehr die Verthei lim g hervorbringt. Es könnte uns schei­
nen, als ob die Auffassung der englischen Klassiker, hinsicht­
lich des Wesens der Vcrtheilung wenigstens in der Form, wie 
sie gewöhnlich erklärt wird (nämlich, dass die Vcrtheilung eine 
unmittelbare, ursprüngliche Funktion der Preisbildung sei, welche 
durch die Preisbildung auch geschaffen wird), dennoch richtig 
tig wäre. Doch ist dem nicht so. Die Vertheilung ist nicht nur 
die wirtschaftlich begründete, sondern auch rechtlich konstitu-
irte Folge der Preisbildung.

Die Ursache hievon liegt darin, dass auch die sämmtliehen
Verkehrserscheinungen nicht elementare Erscheinungen des 
Wirtschaftslebens sind im genauen Sinne, sondern dass sie durch 
die jeweilige Rechtsordnung hervorgerufen werden, und zwar 
in verschiedener Ausdehnung und mit verschiedener Wirkung.

und diese Verkehrsweise istDas System, des freien Verkehrs 
eine nothwendige Vorbedingung der Einkommen vertheilung — 
ist die logische Ergänzung der Privateigenthumsordnung, eine 
Folge jener Rechtsordnung, innerhalb deren Schranken die heu­
tige Gesellschaft wirtschaftet. Die Privateigenthumsordnung be- 
nöthigt, indem sie die Vertheilung in rechtlicher Hinsicht er­
möglicht, Hilfsmittel, mit welchen sie die Vertheilung auch that- 
sächlich durchführen kann. Diese Hilfsmittel sind die Er­
scheinungen des freien Verkehrs, welche, als nothwendige Er­
gänzungen ebenfalls durch die Rechtsordnung hervoi’gerufen, be­
ziehungsweise in ihrem Entstehen durch sie unbehindert gelas- 

werden. Insofern stehen also vom Gesichtspunkte unserersen
gestellten Frage die Verkehrserscheinungen weiter entfernt 
den elementaren wirtschaftlichen Erscheinungen und theilen die

von

Natur der Vertheilungserscheinungen. Die rechtlich anerkannten, 
abgegrenzten und beschützten Machtmomente lassen ihre wirt­
schaftliche Wirkung auch bei der Vertheilung eben durch die 
Verkehrserscheinungen, durch die Ausnützung des Marktes, der 
Preisbildung u. s. w. fühlen. Im Verkehrsleben nimmt die grös- 

Vermögenskraft infolge ihres rechtlich beschützten Macht-sere
momentes einen Platz ein, von welchem sie sich bei der Ver­
theilung, welche, was ihr Maass anbelangt, durch die Verkehrs­
erscheinung, also nach wirtschaftlichen Gesetzen erfolgt, Vor­
theile zusicliem kann.

In diesem Sinne unterliegen also die Verkehrserscheinungen 
derselben Beurtheliung, wie die Erscheinungen der Vertheilung. 
Aber nur die im Systeme der freien Wirtschaft bestehenden
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^ erkehrserscheinurigen sind die nothwendigen Folgen des an­
erkannten Prinzips des Privateigenthuins. Wir können uns näm­
lich unter den einzelnen Gliedern der wirtschaftenden Gesell­
schaft auch eine derartige Güterbewegung vorstellen, welche 
nicht die Folge des auf dem Prinzip des Privateigcnthuins ru­
henden Wirtschaftssystems ist, sondern bei welcher der Güter­
verkehr beispielsweise durch den Staat vermittelt wird, und bei 
welcher der Verkehr auch nicht zur vorhin skizzirten, noth wen­
digen Folge des Privateigenthums führt, d. i. zur heutigen Ver- 
theilung der Güter. Diese Güterbewegung wäre noch immer Ver­
kehr. Sie brächte aber diejenigen Erscheinungen nicht hervor, 
welche beispielsweise von den heute bestehenden Machtmomen­
ten zur Erreichung ihrer wirtschaftlichen Ziele als geeignet an­
gewendet werden können. Kurz, es gäbe einen Verkehr, aber 
keine Einkommenvertheilung, wenigstens keine, welche sich 
nach den heutigen Regeln richten würde. Die Rechtsordnung 
würde in diesem Falle aus der Reihe der zur Geltung gelan­
genden wirtschaftlichen Erscheinungen diejenigen ausschliessen, 
welche die nothwendigen Ergänzungen der Privateigenthumsord­
nung bliden; (also besonders die das freie Entfalten der Macht­
momente sichernde Preisbildung, welche das Ergebniss der sich 
nach den freien Bestrebungen der einzelnen Privatwirtschaften 
gestaltenden Verhältnisse von Nachfrage und Angebot ist), aber 
sie könnte jenen Verkehr nicht beseitigen, der selbst im kommu­
nistischen Staate nothwendig ist.

Die Verkehrserscheinungen sind also zweifacher Natur. Ein 
Theil derselben wird durch die Privateigenthumsordnung ins Le­
hen gerufen, ebenso wie die Erscheinungen der Vertheilung, wäh­
rend die anderen (beispielsweise die Uebertragung der Güter 
dem Bereiche einer konsumjirenden Wirtschaft in den einer an­
deren) ebenso zu den originären, elementaren wirtschaftlichen 
Erscheinungen gehören, wie die Erscheinungen der Produktion 
oder die des Verbrauches. Ihrer zweifachen Natur entsprechend 
reihen sich also die Erscheinungen des Verkehrs nicht nur hin­
sichtlich ihrer oben erwähnten zeitlichen und begrifflichen Rei­
henfolge zwischen die Erscheinungen der Produktion und die 
der Vertheilung, wobei sie das Wirtschaftsleben von der erste­
hen zu den letztereren hinübergeleiten, sondern auch vom Ge­
sichtspunkte unseres Gegenstandes-, in Bezug der Wirkung der 
Rechtsordnung auf die Entwickelung der Wirtschaftserscheinung, 
nehmen sie die Mitte ein zwischen den Elementarerscheinungeil 
und den Erscheinungen der Vertheilung. (

Letztere möchten wir, weil bei diesen, im Gegensätze zu

aus
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den Elemen tarerschei mi 11 gen, das Rechtsleben eine gestaltende 
konstituirende Rolle spielt, zusammengesetzte, sekun­
däre Erscheinungen des wirtschaftlichen Lebens nennen.'")

V.
Zum Auftreten dieser sekundären wirtschaftlichen Ersehen 

nungen, also zur Entstehung des sozialen EinkommenvertheilungSr 
Prozesses, soll er nicht ins Stocken gerathen, sind im Gewebe 
des Wirtschaftslebens gewisse Mittelpunkte nothwendig, wel­
chen die Vertbeilungsmaterie Zuströmen kann, mit Gewissheit 
darauf, dort einen geeigneten Platz und genügenden Schutz 
finden. Diese Mittelpunkte werden in der wirtschaftlichen Ge­
sellschaft durch die Privateigenthumsordnung gebildet, indem sie 
den Schutz des Eigenthums sowie des Besitzes verkündet. Iliin 
sichtlich des Ursprunges kann die Rechtsordnung sehr verschie-

zu

67) Wir empfinden cs selbst aufs unangenehmste, dass dieser Ausdruck 
im Gegensätze zu der Bezeichnung der elementaren Erscheinungen nicht am 
glücklichsten gewählt, ja streng genommen, logisch nicht einmal richtig ist. 
Sekundäre Erscheinung würde im Gegensätze zur elementaren Erscheinung 
bedeuten, dass die Erscheinung ein durch zwei Entwickelungsstadien hervor­
gekommenes Produkt sei derselben, auch der elementaren Erscheinung 
Grundlage dienenden Ursache. Im Gegensätze zu dem wollen wir mit dem 
Ausdrucke bezeichnen, dass hei den sekundären Erscheinungen sich zu der 
wirkenden wirtschaftlichen Ursache der Erscheinung noch eine neue Ursachen- 
gruppe (das rechtliche Moment) gesellt. Streng genommen, sollten wir rich­
tiger den Ausdruck z u s a in mengesetzt e Erscheinung gebrauchen, doch 
wird dieser in so vielen Beziehungen angewendet (beispielsweise kann auch 
die praktische Wirtschaftserscheinung eine Zusammensetzung von elementaren 
und anderen Wirtschaftserscheinungen genannt werden), dass die Bezeichnung 
unbedingt irreführen würde. Wir haben daher die Bezeichnung sekundäre 
Erscheinungen beibehalten, welche wir auch in dem XXerke: «Die ele­
mentaren Erscheinungen» in diesem Sinne angewendet haben.

Doit wiesen wir zuerst darauf hin, dass sich unter den wirtschaftlichen 
Phänomenen im Gegensätze zu den elementaren Erscheinungen, auch eine 
andere Erscheinungsgruppe befindet, welche «bloss von unserem Rechtsge­
fühle, aber nicht von der naturgemässen Ordnung des X\ irtschaftslebens er­
fordert wird. Dass in dieser Hinsicht sich im Wirtschaftsleben unmittelbar 
kein Erforderniss von wirtschaftlicher Natur geltend macht, wird durch 
sere
theilung) am glänzendsten beweisen, wo das Prinzip, dass die bei der Pro­
duktion thätig mitwirkenden Faktoren auch an dem Produktionsertrage be­
theiligt seien, nicht immer vollkommen zur Geltung gelangt. Eine bestimmte 
Form des Wirtschaftslebens bringt das blosse Kapital hervor; die Rechtsordnung 
den Kapitalzins, dessen Berechtigungstitel bloss, könnten wir sagen, wirtschaft­
licher Natur ist und nicht seine Entstehungsursache, sein Ursprung. Obzwrar 
seine Wirkung wieder eine wirtschaftliche Natur annimmt.» Cit. W. Seite 
11—12. Vgl. übr. ausführlicher ebenda: Einleitung, 6—8. (Ungarisch.)

zur

un­
heutigen Sozialverhältnisse (d. h. durch die heutige Einkommenver-
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don. sein. Sie kann auch durch die unausgesprochene Zu st i ro­
der Gesellschaft bestehen. Ihre vollendete Form jedochmung

erreicht sie dann, wenn sie als der ausgedrückte und vollzieh­
bare Staatswille auftritt. Aber auf welche Weise auch die auf 
das Wirtschaftsleben einwirkende Rechtsordnung entstanden sein 
mag und welcher Natur auch ihre Sanktion sei, bildet es doch ein 
wesentliches Erforderniss, dass, diese Rechtsordnung stets das 
Wie bedeute, laut welchem die Eigenthumsfrage geregelt wird, 
sie sei also die Ordnung des Privatrechtes der objektiven 
und subjektiven Rechtsnormen sammt deren allen Garantien, den 
zwingenden, bewilligenden und strafenden Rechtsregeln.

Hier, an diesem Punkte, mit Hilfe dieser Zentren tritt der 
Begriff des angehäuften, zur Verfügung stehenden Gütervorrathes 
in den Kreis der wirtschaftlichen Erscheinungen und wird somit 
auch zum Gegenstände volkswirtschaftlicher Untersuchungen. 
Dieser Begriff deckt sich mit dem volkswirtschaftlichen Begriffe 
des Kapitals nicht, sondern, insofern er richtiger Vermögen 
genannt werden kann, fordert er die Aufnahme rechtlicher, und 

vermögensrechtlicher Gesichtspunkte in die V olksWirtschafts-

t

zwar
lehre.

Die auf solche Weise neben einander stehenden Gruppen 
der einzelnen Zweige des vertheilten Sozialeinkommens, also die ini 
Besitze der einzelnen Privatwirtschaften befindlichen Vermögens- 
vorräthe bilden dann das Substrat des Wirtschaftslebens, auf 
welchem sich dasselbe bewegt, währenddem es Erscheinungen 
hervorbringt, welche tlieilweise unabhängig sind von den ^ in 
klingen der durch die Rechtsordnung gezogenen Schranken, an­
dererseits eben Folgen dieser Rechtsordnung sind.

Das Wirtschaftsleben muss durch die Rechtsordnung in der 
Gesellschaft geregelt werden. Unter sämmlliehen Erscheinungen 
des wirtschaftlichen Lebens aber bildet das materielle Substrat, 
diese handgreifliche Sache, das Vermögen, den besten Gegenstand 
der rechtlichen Regelung. Und je nachdem die Bechtsregelu dies 
Substrat mit mehr oder weniger Bedingungen in den Bereich 
des Privateigenthums verweisen, wird mit grösserer oder gerin­
gerer Bedingtheit die auf dem Privateigenthum, ruhende Vermö­
gensrecht liehe Ordnung zustande kommen. Sowie aber die eben 
erwähnten Rechtsregeln dieses einzige, wessen sie sich aus dem 
Kreise der wirtschaftlichen Erscheinungen bemächtigen können, 
also das Vermögen aus der Privateigenthumferechtsordnung her­
ausnehmen würden, wodurch der Gesellschaft indirekt die Erze lí­

der Güter, die freie Verfügung über die Produktionsmittelngung
entzogen würde, entstände der das Gesummt eigen th um anerkeru-
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nende Staat der Sozialisten, mit seiner bezeichnenden gesell­
schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung, in welcher die nähere 
Art des Gebrauches des irn Gesammteigenthume stehenden Gü- 
tervorrathes durch Staatsbefehl festgestellt würde.

Sei denn nun die Eigen thumsfrage in der Gesellschaft auf 
diese oder jene Weise geregelt, möge Privat- oder Gesammteigen- 
thumsordnung bestehen, so sehen wir auf den ersten Augenblick 
doch bei den wirtschaftlichen Erscheinungen der Vertheilung immer 
die Staatsvorschrift, einen durch die Rechtsordnung geschaffe­
nen Zustand, besonders wenn die Rechtsordnung ihre vollkom­
mene, auch zwangsweise durchführbare Form schon erreicht hat. 
Durch die Rechtsordnung wird es auch ermöglicht, dass die Ver­
mögenden die Leitung der Einkomjmenvertheilung an sich reis:- 
sen, durch die Rechtsordnung, welche in diesem Falle schon 
der Anhäufung des im Privateigenthume befindlichen Vermögens 
einen freien Weg lässt. Das Vermögen erwirbt den Boden, wel­
cher Grundrente tragen soll, das Vermögen besorgt die Arbeits­
werkzeuge und das materielle Substrat der Arbeit, das Kapital 
im wirtschaftlichen Sinne, um den Ertrag der geinietheten Ar­
beit auf diese Weise zu vergrössem. Dasselbe wird auch den 
Arbeiter anstellen und den Unternehmer mit dem Nöthigen 
sehen. Die Kraft des an einzelnen Punkten angehäuften Ver­
mögens wird auf diese Weise direkt oder indirekt den Produk­
tionsverlauf der Güter beherrschen, um dadurch auf die 
ziale Einkommenverthei lung entscheidend einwirkend auch den 
Verbrauch der Güter zu beeinflussen.

Die rechtliche Regeimig schliesst sich dieser Vermögens­
kraft an. Der angehäufte Gütervorrath, diese auf den 
Blick rein rechtliche Kategorie wird zu 
liehen Begriffe eben infolge des engen Zusammenhanges, wel­
chen wir zwischen dem Wirtschaftsleben und der jeweiligen 
Rechtsordnung als unleugbar bestehend und besonders bei den 
sekundären wirtschaftlichen Erscheinungen auftretend klarzule­
gen versuchten.

ver-

so-

ersten 
einem Wirtschaft-

Jetzt ist nur noch übrig, auf Grund des bisher Gesagten 
einige Folgerungen jenes Verhältnisses zu ziehen, welches zwi­
schen dem Wirtschaftsleben und der Rechtsordnung besteht.

Das erforschte Verhältniss lässt seine wichtigen Konsequen­
zen nicht nur in der Theorie, sondern auch im praktischen Ei­
ben fühlen, wie übrigens das praktische Leben immer den Probe­
stein der Richtigkeit eines jeden theoretisch festgesetzten Lehr­
satzes bildet. Das praktische Lehen zeigt auf diese Weise, ob
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die theoretische Forschung keine fruchtlose Haarspalterei ge­
wesen ist.

Die wichtigen Folgen unseres Satzes, hinsichtlich der Theo­
rie der Volkswirtschaftslehre, wären:

Der Vermögensbegriff wird durch sein Eintreten in die 
Volkswirtschaftslehre zu einer sehr fruchtbaren wirtschaftlichen 
Kategorie. Er dient zum Leitfaden im Labyrinthe einzelner soF 
cher Probleme, deren Lösung von den verschiedenen volkswirt­
schaftliche]] Richtungen verschiedener Weise versucht wurde, 
ohne dass jedoch ihr Bestreben von Erfolg gewesen wäre.

Dieser Begriff bietet nämlich einen Stützpunkt zur rich­
tigen Erklärung der Erscheinungen der Einkommenvertheilung.

Ausserdem führt er zur richtigen Analyse des gebräuchlichen 
Kapital begriff es und zieht innerhalb desselben eine feste Scheide­
wand zwischen dem Begriffe des Kapitals und dem des eigent­
lichen Stock.

Während der Erklärung des Kapital Dégriffés liefert es auch 
einen neuen Schlüssel zur Erklärung des Entstehens des Kapital- 
zinses, mit dessen Hilfe nian auch ohne Berufung auf die innere 
Natur der Dinge eine Frage beantworten könnte, welche die 
verschiedenen Theorien68) von den volkswirtschaftlichen Lehren 
der Kirchenväter angefangen durch Marxs Mehrwerthth'eorie bis 
zu Böhm-Bawerks Zeittheorie nicht mit einer jeden weiteren 
Zweifel aussehliessenden Bestimmtheit zu beantworten ved
mochten

In Verbindung mit. der Erklärung der Entstehung des Kapi­
talzinses, und dies würde ich für die wichtigste, auch vom prak­
tischen Standpunkte aus bedeutungsvolle Aufgabe des auf dem 
Gebiete des Wirtschaftslebens wirkenden Rechtsmomentes hal­
ten, könnte diese Theorie auf die eben in volkswirtschaftlicher 
Beziehung bestehende Unzulänglichkeit der sozialistischen Wirk 
Schaftstheorien hinweisen. Die Sozialisten sind der Ansicht, dass 
sie dadurch, dass sie jeden Werth auf Arbeit zurückgeleitet ha-

68) Es wurde darauf bereits hingewiesen, dass jene Richtung des Sozialis­
mus, aus der sich der Kathedersozialismus entwickelt hat, also hauptsäch­
lich die Thätigkeit Rodbertus’s die Untersuchung in die auch von uns ein­
geschlagene Richtung gelenkl hat. Bernstein theilt uns in der Dezember-Nummer 
seiner Zeitschrift «Dokumente des Sozialismus« 1004, einen von Rodbertus 
an Rudolph Meyer gerichteten Brief mit, welcher ursprünglich in einer im 
Jahre 1880 unter dem Titel: «Briefe und sozialpolitische Aufsätze von Dr. Rod­
bertus-Ja getzow» erschienenen Werke veröffentlicht wurde, und in welchem 
unter anderem der für uns interessante, wichtige Ausspruch enthalten ist: 
«Ich leite den Untemehmungsgewinn so gut aus dem Besitz ab, wie den 
Zins . . . .» Cit. Heft, Seite 551.
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ben, auch schon den praktisch zu verwirklichenden Schlüssel 
der Einkomm'envertheilung gefunden haben. Sie irren sich aber, 
denn es geht aus dem vorhin Erörterten klar hervor, dass we­
nigstens in praktischem Sinne die Erscheinung der Einkommen- 
vejtheilung mit dem Begriffe des Werth es, der Werthbildung, 
nur sehr lose zusammen hängt. An Stelle der «werthbildenden 
Substanzy wirkt bei der Gestaltung und Leitung des Einkommen 
vertheilungsprozesses in ersten Linie ein noch viel mehr* ins 
Gewicht fallendes Moment mit, und zwar die Privatei gen thums.- 
ordnung und die mit ihr zusammenhängende, auf ihr ru­
hende Erscheinungsreihe der sekundären wirtschaftlichen Er­
scheinungen.

Wenn der wissenschaftliche Sozialismus diese Wahrheit, 
welche mit seiner materialistischen Geschichtsauffassung gar 
nicht im Gegensätze steht, in seinen theoretischen Lehren be­
herzigte, würde er auch die Spitze seiner theoretischen Erör­
terungen nicht gegen einen unschädlichen Begriff, gegen den 
Kapitalbegriff wenden, welcher selbst, aus dem Wirtschaftsleben 
des kommunistischen Staates nicht aus geschieden werden kann, 
sondern würde in folgerichtiger Weise nur gegen das in deri 
Gesellschaft auf tretende Macht moment und die auf dessen Wil­
len ruhende Vermögensordnung kämpfen.

Endlich könnte sich durch diese Einreihung des BechlS'- 
moment.es in den Untersuchungskreis der wirtschaftlichen Er­
scheinungen auch der zentrale Grundbegriff des Wirtschafts­
lebens, die Kategorie des Werlhes freier entfalten, ln diesem] 
Falle könnte man zuversichtlich und ohne jede, sich auf dem) 
Gebiete der Einkommen vert hei lung geltend machende iriihümi- 
liche Schlussfolgerung, als das richtige Maass des Werthes, die 
in dem Gute «vergegenständlichte Arbeit» bezeichnen.

Auf praktischem Gebiete verhiift uns diese Thalsache, 
welche wir hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Wirtschaft 
und Recht kennen lernten, zu nicht minder wichtigen Ergeh 
nissen.

I

Wenn wir einsehen, dass die Rechtsordnung auf das Wirb 
schaftsleben von gestaltender, ja sogar von schöpfender Wir­
kung ist, rufen wir damit, wenigstens auf wirtschaftlichem Ge­
biete, die Politik des Staatseingreifens ins Leben, ja wir haben 
damit auch deren Berechtigung schon motivirt.

Der Sozialismus versucht das radikalste staatliche Eingreil 
fen zu verwirklichen, welches die infolge der heutigen Rechts­
ordnung entstandenen Erscheinungen des Wirtschaftslebens bet- . 
seifigen will. Es scheint, er strebt in folgerichtiger Weise
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seinem Ziele zu. Durch die veränderte Rechtsordnung will 
er das umgestalten, was dieselbe seiner Ansicht nach irrthümf- 
lieh hervorgebracht hat. Doch! schleicht sich in einem Punkte 
seiner Logik ein Fehler ein. Die Rechtsordnung, die verändert 
werden müsste, ist nicht das Resultat von Zufälligkeiten, sonV 
dern unter anderen das soziale Ergebniss von wirtschaftlichen
Faktoren, ja laut des Sozialismus das Ergebniss rein wirt­
schaftlicher Ursachen, welche, als logisches Prius — so scheint 

die heutige Privateigentliumsordnung nothwen-es wenigstens
digerweise hervorbrachten und aus welcher die heutige Ver-
theilung wieder in nothwendiger Weise folgt.

Wir sagten, «es scheint noth wendige rweise» sei die Pri- 
vateigentliumsordnung zustande gekommen. Es würde zu weit 
führen, wollten wir hier untersuchen, inwiefern die menschliche 
Wirtschaft dieser Ordnung thatsächlich bedurfte und bedarf. Die 
historische Vergangenheit spricht für das Privateigenth(um. Aber 
auch die heutige Entwickelung, in der sich doch der Kreis der 
Privatrechte sehr verringert, scheint eben durch den zunehknen- 
den Schutz dieser geringer werdenden Rechtskreise zu bewei­
sen, dass das Wirtschaftsleben dieser Rechtsordnung bedarf, 
welche neben anderen Faktoren eben vorn bestehenden lebendi­
gen Wirtschaftsleben selbst geschaffen wurde.

Die auf der Gesammteigenthumsordnung ruhende Gesell­
schaft müsste nicht nur die Grundursache der heutigen Ver- 
theilung, die Privateigenthumsordnung umgestalten, welche ihrer­
seits wieder die Folge des Wirtschaftslebens ist, sondern die 
originäre Entstehungsursache der Privateigenthumsordnung, also 
auch das Wirtschaftsleben der Gesellschaft, die wirtschaftliche 
Natur des Menschen selbst umändern.
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B Von demselben Verfasser erschienen

(in ungarischer Sprache):

Das System Adam Smith’s und die philosophischen Grund­
lagen dessellen. Budapest, 1898. Eggenberger. 238 Seiten 8°.

Ueber den Wert. Budapest, 1898. Eggenberger. 41 Seiten 8°. 
Die gesellschaftliche Rolle des Genosscnschaftsivesens.VovtTSLg, 

gehalten vor dem 4. internationalen Congress der „Alliance 
Coopérative Internationale“ zu Paris in 1900.

Die Volkswirtschaftslehre auf der Pariser Weltausstellung. 
Budapest, 1900.

Die elementaren Erscheinungen des Wirtschaftslebens, Budapest, 
1901. Politzer. 300 Seiten 8°.

Theoretische Volkswirtschaftslehre. Syllabus zu den Vorlesun­
gen auf der Universität. Budapest, 1903.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Arbeiterunfallversicherung. 
Budapest, 1903. Athenäum, 144 Seiten 8°.

Bericht über die Einrichtung des socialen Museums für 
Budapest und über dessen Wirken im ersten Geschäftsjahre. 
Bibliothek des socialen Museums : I. Budapest, 1903. 347 Seiten 8°.
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